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In der Anlage übersende ich den Antrag auf amtliche Kostenschätzung der Trägerin des geplan
ten Volksbegehrens „Mietenvolksentscheid" einschließlich des Gesetzentwurfs mit Begründung 
zur Kenntnis und mit der Bitte um schnellstmögliche Übermittlung der amtlichen Kostenschät
zung. Ich gehe davon aus, dass die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umweltschutz 
hierbei als federführend zuständige Fachverwaltung nach § 15 Absatz 1 Satz 1 des Abstim
mungsgesetzes die amtliche Kostenschätzung in Abstimmung mit der beteiligten Senatsverwal
tung für Finanzen erstellen wird. 

Die amtliche Kostenschätzung sollte in knapper Form die wesentlichen Informationen in leicht 
verständlicher Art darstellen (im Umfang von etwa 2 bis 3 Sätzen). 

Ich bitte insbesondere bei der Erstellung zu berücksichtigen, dass die amtliche Kostenschät
zung Voraussetzung für den Beginn der Sammlung von Unterstützungserklärungen der Träge
rin für den Antrag auf Einleitung eines Volksbegehrens ist. Zum Fristlauf für die Erstellung der 
amtlichen Kostenschätzung wurde vom Verfassungsgerichtshof in der Vergangenheit u. a. aus
geführt, dass eine amtliche Kostenschätzung „umgehend" im Sinne des § 15 Absatz 1 Satz 1 
des Abstimmungsgesetzes erstellt wird, wenn dies ohne schuldhaftes Zögern geschieht, das 
heißt so schnell und vordringlich, wie es der zuständigen Senatsverwaltung unter den jeweils 
gegebenen Umständen und unter Berücksichtigung des Interesses der Trägerin an alsbaldiger 
Erstellung möglich und zumutbar ist. Hierbei kann es sich in Abwägung zwischen dem Be
schleunigungsgebot und dem Informationsinteresse der Bürger ggf. auch nur um eine grobe 
Schätzung handeln, die lediglich eine überschlägige, aber keine genaue Berechnung erfordert. 

Sollte für die Erstellung der Kostenschätzung Klärungsbedarf zum Gesetzentwurf bestehen, 
übermitteln Sie mir bitte umgehend entsprechende Fragen, damit ich die Trägerin um ergän
zende Darlegung bitten kann. 

Ich gehe davon aus, dass mir die amtliche Kostenschätzung innerhalb eines Monats zugeht. 
Sollten Sie absehbar längere Zeit benötigen, bitte ich um Mitteilung unter Darlegung der Grün
de, damit ich die Trägerin informieren kann. 

Im Auftrag „ 
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Mietenvolksentscheid e.V. i.G. 
c/o Stadtteilbüro Friedrichshain 
Warschauer Str. 23 
10243 Berlin 

Senatsverwaltung für Jnnere'S und Spo1t, 
I A 14 
Klosterstr. 47 
Berlin-Mitte 

Sehr geehite Damen und Herren, sehr geehrte 

Berlin, 03.03.2015 

wre bei unserem Gespräch am 26.02.2015 angekUndigt, möchten wir in der Anlage unseren 
überarbeiteten Gesetzesentwurf inklusive Begründung zwecks Kostenschätzung bei Ihnen 
einreichen. 

Der Träger ist der eingetragene Verein in Gründung „Mietenvolksentscheid", der auch folgende 
Vertrauenspersonen benannt hat: 

1. Frau Melanie Dyck 

2. Herr Dr. Matthias Bernt 

3. Hen Jan Kuhnert 

4. Hen- Olof Leps 

5. Herr Max Manzey 

Bei Nachfragen zur Abwicklung des Verfahrens des Volksbegehrens steht Ihnen Frau Dyck und zu 
den Inhalten des Gesetzentwurfes Herr Kuhne:rt unter den bekannten Daten zur Verfü 

Melanie Dyck (Adlesse) Unterschrift) 

Dr. Matthias Bemt (Adresse) nterschrift) 

Jan Kuhnert (Adresse nterschrift) 
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Max Manzey (Adresse) (Unterschrift) 

Mit freundlichen Grüßen, 

Ulrike Hamann 

) .Vorsitzende Mietenvolksentscheid e.V.i.G. 
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Gesetz über die Neuausrichtung der sozialen 
Wohnraumversorgung in Berlin 

(Berliner Wohnraumversorgungsgesetz) 

Redigierte Entwurfsfassung; Stand: 03. März 2015 1 

·- ------------------- - - - --------··-·--·---·---------



r 

Gesetz über die Neuausrichtung der sozialen Wohnraumversorgung in Berlin 

(Berliner Wohnraumversorgungsgesetz; WoVG Bin) 
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Gesetzestext 

Erster Abschnitt 

Ziele der N~uausrichtuna des sozialen Wohn~ns in Be.-lin 

§ 1Ziele 

(1) In ErfüllWlg des Verfassungsauftrages nach Artikel 28 Absatz l der Ver-
fassung von Berlin gehört zur Aufgabe der Wohnraumfürdenmg des Landes 
Berlin die Schaffung wid Erhaltung von angemessenem Wohnraum, insbe-
sondere für Menschen mit geringem Einkommen. 

(2) Die Wohnrawnförderuog hat vorrangig für eine ausreichende Wolmraum-
versorgung derjenigen privaten Haushalte zu sorgen. die auf dem Wohnungs-
markt besonders benachteiligt sind und sich nicht selbst mit angemessenem 
Wohnraum versorg_en können. 

§ 2 Instrumente der Wohnraumversorgung 

Zur Sicherung einer ausreichenden Wohnraumversorgung gemäß§ 1 wird 
durch das Land Berlin in diesem Gesetz ein Wohnraumförderfonds gebildet 
und die im Besitz des Landes befindlichen Wohmmgsuntemehmen werden 
neu ausg_erichtet. 

Zweiter Abschnitt 

Erricbtuna= eines Wohuraumförderfonds zur Sichenma: tra~barer Mieten 
im sozialen Wohnunl:!bau 

§ 3 Aufgaben und Ziele 

(1) Gemäß dem Auftrag nach§ l dieses Gesetzes hat der Förderfonds die 
Aufgabe der Sicherung der Versorgungsfunktion der öffentlich geförderten 
Wohnwigen, der Förderung des Wohnungsneubaus, der Förderung der Wob-
nungsmodemisierung, sov.iie der Förderung weiterer Maßnahmen zur Unter-
stützung von Haushalten bei der VeISorgung mit angemessenem Wohnraum 
(soziale Wohnraumförderung). Die Wohnraumförderung nach Satz 1 steht 
allen Antragsstellerinnen und Antragsstellern zur Verfügung, insbesondere 
auch den Anstalten nach § 10. 

(2) Die Wohnrawnförderung des Landes Berlin soll sich daran orientieren, 
dass Verdrängung von Bezieherinnen und Beziehern von Transferleistungen 
oder Haushalten, die einen Anspruch auf Erteilwig eines Wohnungsberechti-
_g_lll1~scbeins hab~ aus ihren Wohnun_g_en insbesondere aus den innerstädti-
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sehen Stadtteilen sowie Gebieten mit angespannten Wohnungsmärkten, ver
mieden wird. 

(3) Die Wohnraumförderung des Landes Berlin soll darüber hinaus für ein 
ausreichendes Angebot von neuerrichteten altersgerechten Wld barrierefreien 
Wohnungen sowie durch eine Förderung der kostengünstigen Anpassung von 
bestehenden Wohnungen für ein möglichst bis ins höhere Alter nutzbares 
W ohnungsan;..,[ebot soi:.g_en. 

§ 4 Enichtung 

(1) Das Land errichtet zur Finanzierung der Wohnraumförderung ein nicht Vgl. N WoFG § 12 ff 
rechtsfähiges Sondenrermögen „Wohnraumförderfonds Berlin" (Wohnraum-
förderfonds). Der Wohnraumförderfonds ist von dem übrigen Vermögen des 

r .. andes getrennt zu halten. 

, , 

(2) Das Land Berlin stattet den Wohnraumförderfonds zur Erfüllung der A\lf
gaben nach diesem Gesetz mit den notwendigen personellen und sachlichen 
Mitteln aus. 

§ 5 Einnahmen 

Dem Wohnraumförderfonds fließen im Silllle eines revolvierenden Fonds als 
Einnahmen zu: 

l . der auf Berlin bis zum Jahr 2013 entfallende Betrag gemäß § 3 Absatz 2 des 
EntO.echtungsgesetzes vom 5. September 2006 (BGBI. 1 S. 2098, 2102) oder 
einer entsprechenden Nachfolgeregelung, 

2. die Tilgungsbeträge und Zinsen aus Darlehen, die von der Bewilligungsstel
le aus W obnraurnförderprogrammen des Landes, auch vor Inkrafttreten dieses 
Gesetzes, bewilligt lllld ausgezahlt wurden, 

3. der Geldausgleich nach § 47 Absatz 3 tuid § 48 Absatz 2, 

4. Zahlungen nach§ 50, 

5. die Erträge aus der nach § 40 zu erhebenden Abgabe, 

6. die Zinsen aus der Anlage des W ohnraumförderfonds, 

7. die aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) auf 
Berlin entfallenden Beträge zur Fördenmg der energetischen Sanierung des 
privaten Wohnungsbestandes und der Nutzung von Energie aus erneuerbaren 
Quellen in sozial benachteiligten Quartieren und 

8. weitere Haushaltsmittel des Landes, welche zur Erfüllung der Zwecke des 
W ohnraumförderfonds nach_§_ 3 bestimmt sind. 
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§ 6 Zweckbindung VgJ. N WoFG § 14 

Der Wohnraumförderfonds darf nur für Auszahlungen der Bewilligungsstelle 
genutzt werden, die auf der Grundlage von Wohnraumförderprogramm.en vor-
genommen werden oder in diesem GesetzzurFördenmg durch den Fonds 
vor_g_esehen s.ind. 

§ 7 Verwaltung Vgl.§ 15 N WoFG 

(1) Der Wohn.raumförderfonds wird von der für Wohnen zuständigen Senats-
verwaltung verwaltet; die Verwaltung des Wohoraumfürderfonds kann ganz 
oder teilweise auf die Bewilligungsstelle nach § 8 übertragen werden. Verwal-
nmgsvorscltriften zur U msetzring der Programme des Wohnraumförderfonds 

r- werden durch die für Wohnen zuständige Senatsverwaltung erlassen. 

(2) Mittel de$ Wolmrawnförderfonds, die nicht in Anspruch genommen w~-
den, sind verzinslich anzulegen. 

(3) Der Wohnraumförderfonds stellt Mittel zur Förderung der Vorhaben nach 
diesem Gesetz zur Verfügung. Förderanträge kötmen durch die BewilligWlgs-
stelle nur in dem Umfang genehmigt werden, wie der Wolmraurnförderfonds 
für das Programmjahr über en1sprechend ausreichende Mitte] verfüg1 oder ihm 
zusätzliche Mittel durch das Land Berlin zugewiesen werden. 

§ 8 Bewilligungsstelle 

Oie Aufgabe der Bewilligw1gsstelle obliegt der für Wohnen zuständigen Se- Vgl. WohnlUlgsbaufOr-
natsverwaltung, sofern sie nicht der Investitionsbank Berlin übertragen wird. denmgsbestimmungen 
Die ÜbertragWlg auf die Investitionsbank Berlin ist nur zulässig, solange diese 2014 
oder eine Recbtsnachfo!B_eri.n im alleinigen E!.a.entum des Landes ist. 

§ 9 Datenschutz Vgl. NWoFG§ 16 
( 

(1) Die zuständige Stelle kann Daten über geförderten Wohnraum, seine Nut-
zung und die Bindungen im Rahmen der Fördenwg, die Parteien eines Miet· 
vertrages und die Eigentümerinnen und Eigentfuner oder sonstigen verfü-
gungsberecnrigten Personen verarbeiten. 

(2) Soweit dies für die Förderung von Wohnraum oder zur Feststelhmg der 
Wohnberechtigung erforderlich ist, haben Finanzbehörden, Arbeitgeberinnen 
und Arbeitgeber der zuständigen Stelle Auskunft über die Einkommensver-
hältnisse derjenigen Personen zu erteilen, von deren Einkommen die 
Förderung oder die Wohnberechtigung abhängt; vor einem Auskunftsersuchen 
soll der betroffenen Person Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben werden. 
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(3) Fördermittel, die in Abhängigkeit vom jeweiligen Haushaltseinkommen 
der Mietpartei gewährt werden, können auch dann an den geförderten Verfü-
gWlgsberechtigten ausgezahlt werden, wenn diese aus den geleisteten Zahlun-
g_en Rückschlüsse auf das Haushaltseinkommen der Mietpartei ziehen könnte. 

Dritter Abschnitt 

Soziale Ausrichtuo~ der städtischen Wohnunpunternehmen für eine 
Ian2fristie i:esicherte Wohnraumversoramne 

§ 10 Umwandlung der städtischen Wohnungsunternehmen Vgl. § 1 NBankG und § 
1 BerlBG 

(J) Durch formwechselnde Umwandlung der „degewo Aktiengesellschaft" 
< ·· '\~rd die rechtsfähige Anstalt des öffentlichen Rechts „degewo Anstalt öff ent-

,1chen Rechts (degewo AöR)" errichtet. Im Wege der Gesamtrechtsnachfolge 
besteht die degewo Aktiengesellschaft in Gestalt der degewo AöR in neuer 
Rechtsform weiter. 

(2) Durch formwechselnde Umwandhmg der „GESOBAU AG' wird die 
rechtsfähige Anstalt des öffentlichen Rechts „GESOBAU Anstalt öffentlichen 
Rechts (GESOBAU AöR)" errichtet. hn Wege der Gesamtrechtsnachfolge 
besteht die GESOBAU AG in Gestalt der GESOBAU AöR in neuer Rechts-
fonn weiter. 

(3) Durch fonnwechselnde Umwandlung der ,,IIOWOGE Wohnungsbauge-
sellschaft mit beschränkter Haftung" wird die rechtsfähige Anstalt des öffent-
lieben Rechts ,,HOWOGE Anstalt öffentlichen Rechts (HOWOGE AöR)" 
errichtet. Im Wege der Gesamtrechtsnachfolge besteht die HOWOGE Woh-
nungsbaugesellschaft mit beschränkter Haftung in Gestalt der HOWOGE AöR 
in neuer Rechtsform weiter. 

.. '4) Durch formwechselnde Umwandlung der STADT UND LAND Wohnbau-
'en-Gesellschaft mit beschränkter Haftung wird die rechtsfähige Anstalt des 
öffentlichen Rechts „ST ADT UND LAND Anstalt öffentlich Rechts (STADT 
UND LAND AöR)" errichtet. Im Wege der Gesamtrechtsnachfolge besteht 
<lie STADT UND LAND Wohnbauten-Gesellschaft mit beschränkter Haftung 
in Gestalt der STADT UND LAND AöR in neuer Rechtsform weiter. 

(5) Durch furmwechselnde Umwandlung der WBM Wohnungsbaugesellschaft 
Berlin'.'Mitte mbH wird die rechtsfähige Anstalt des öffentlichen Rechts 
„WBM Anstalt öffentlich Rechts (WBM AöR)" errichtet Im Wege der Ge-
.samtrecbtsnachfolge besteht die WBM Wolmwigsbaugesellschaft Berlin-Mitte 
mbH in Gestalt der WBM AöR in neuer Rechtsform weiter. 

(6) Durch formwechselnde Umwandlung der GEWOBAG Wohnungsbau-
Aktiengesellschaft Berlin ·wird die rechtsfähige Anstalt des öffentlichen 
Rechts ll.GEWOBAG Anstalt öffentlichen Rechts _iGEWOBAG AöR_.l' errich-
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tet. Im Wege der Gesamtrechtsnachfolge besteht die GEWOBAG Wohnungs
bau-Aktiengesellschaft Berlin in Gestalt der GEWOBAG AöR in neuer 
Rechtsform weiter. 

7 Sitz der Anstalten ist Berlin. 

§ 11 Eigenkapitalausstattung 

(1) Das Land Berlin erhöht das Nominalkapital der einzelnen Anstalten in der 
Weise, das je 1.800 Euro für Jede am j l, "tJezember des Kalenderjahres vor 
Inkrafttreten fües'eS"Gesetzes un Eigentum befindliche Wohmmg dem Nomi· 
nalkapital zugeführt werden. Die erforderlichen zusätzlichen Ausstattungen 
sind durch Bareiiilage zu erbringen. 

(2) Die zusätzliche Nominalkapitalausstath.mg nach Absatz 1 darf nur für die 
Erweiterung des Wohnungsbestandes der Anstalten durch Neubau oder An· 
kauf Yerwendet werden. Über die Verwendung besteht eine jährliche Be· 
richtspflicht gegenüber demjeweiligen Verwaltungsrat und dem Abgeordne
tenhaus. 

(3) Die ätzliche Nominalkapitalausstattung nach Absatz 1 soll den Anstal-
ten · fünf · ährlwi?en Raten zur Verfü estellt werden. 

§ 12 Bildung von gemeinsamen Tochtenrnternehmen 

(1) Die Anstalten öffentlichen Rechts nach§ 10 gründen nach erfolgtem 

Siehe Begründung für 
Berechnung 

Rechtsformwechsel innerhalb eines Jahres nach Inkrafttreten dieses Gesetzes Vgl. § 3 (6) BerlBG 
ein oder mehrere gemeinsame Tochterunternehmen. Die Aufgabe dieses oder 
dieser Untemelunen ist die ge1neinsame Wahrnehmung von Unternehmens· 
aufgaben und Dienstleistungen für die vorstehenden Anstalten öffentlichen 
Rechts. 

(2) Sitz der Tochterunternehmen ist BerliJ1. 

(3) Die Organe und deren Zusammensetzung und Aufgaben richten sich nach 
diesem Gesetz. 

(4) Die Anstalten führen über ihre Tochterunternehmen insbesondere durch: 

1. Beschaffung von Materialien und Dienstleistungen für größere Instandhal
tungsmaßnahmen, Modernisierungsrn&ßnahmen und für Neubau, sowie von 
Finanzierungsmitteln und Versicherungen, 

2. Erbringung von architektonischen bzw. von Bauleistungen für die Anstalten 
für größere Baumaßnahmen, 

3. Dieost'leistungen im Bereich des Controlling und der Informationstechnik 
sowie Benchmarkin Wld e ebenenfalls Buchhaltun sowie die Kontrolle 
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der Erfüllung der Aufgaben gemäß §13, 

4. Errichten und Betreiben einer gemeinschaftlichen Wohnberatungsstelle, 
wodurch die Anstalten in diesem Zusammenhang zielgerichtete Sozialarbeit in 
den bewirtschafteten W ohmmgsbeständen im SilUle des § 11 SGB XII leisten. 

§ 13 Aufgaben und Ziele de1· Anstalten 

(1) In Erfüllung der Ziele gemäß§ 1 dieses Gesetzes ist es vorrangige Aufga
be der Anstalten, stadtweit Wohnraum zu angemessenen Bedingungen zur 
VerfügWlg zu stellen. 

(2) Aufgabe der Anstalten ist in diesem Zusammenhang, 

•. privaten Haushalten in Berlin, die auf dem Wohnungsmarkt besonders be
nachteiligt sina und sich nicht selbst mit angemessenem Wotmraum versorgen 
können, Hilfestellung zu einer nachhaltigen und bedarfsgerechten Wohnver
sorgung zu geben (Versorgungsaufgabe als öffentlicher Zweck der Unterneh
men), 

2. die Sicherung tmd Erweiterung preisgünstigen Mietwohnraums in allen 
Bezirken für breite Schichten der Bevölkerung (Wohnungsmarktaufgabe), 

3. die Bezirke als örtliche Ordm.mgsbehörden im Bereich des Wohnungswe
sens zu unterstützen und in akuten oder drohenden Fällen von Wohnungs
oder Obdachlosigkeit, namentlich solchen, in denen Zwangsräumungen nicht 
abgewendet werden können, zur Gefahrenabwehr im Rahmen der öffentlichen 
Sicherheit und Ordnung gemäß §§ 1, 13 und 17 des Berliner AJlgemeinen 
Sicherheits- und Ordnungsgesetzes Gelegenheiten zur Unterbringung der Be-
troffenen bei sich oder den anderen Anstalten zur Verfügung zu steJJe~ ' 

r ( i. geeignete Vorbereitungen gemäß § 1 Absatz 1 Satz 2 ASOG zu treffen, um 
... ünftige Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung durch Woh
nungs- wid Obdachlosigkeit abwehren zu können und 

5. einzelne Wohnungen für besondere Benutzergruppen (zum Beispie1 betreu
tes Wohnen) bereitzustellen. 

(3) Die Anstalten haben zur Umsetzung der Aufgaben nach Absatz 1 den Er
halt Wld die Erweiterung ihrer Bestände als preisgünstiges Wohnraumangebot 
zur Aufgabe. Für diese Aufgabe sind geeignete Mietwohnobjehe innerhalb 
des räumlichen Tätigkeitsfeldes der jeweiligen Anstalt anzukaufen. Ebenso 
soll ein ausreichender Wohnungsneubau vorrangig in den Wohnlagen Berlins 
erfolgen, in denen ein Mangel an preisgünstigen Wohnungen zu verzeichnen 
ist 

141 Zur Umsetzun_g_ der Auf_g;iben nach Absatz 2 Nummer 1 soJlen vorranging 
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gebundene oder vormals öffentlich geförderte Wohneinheiten (Sozialwohnun
gen), insbesondere aus den innerstädtischen Stadtteilen sowie Gebieten mit 
angespannten Wohnungsmärkten, zur Erhaltung der Zusammensetzung der 
angestammten W ohnbevölkeTWlg zugekauft werden. Wohnungsneubau soll 
ebenso vorrangig in den Gebiettri ii'äCh Sa"fz I erfolgen. 

(5) Die Anstalten sollen in ihrer Vermietungspraxis darauf nchten, dass eine 
Verdrängung von Beziehern bzw. Bezieherinnen von Transferleistungen und 
Geringverdienenden aus ihren Wohnungsbeständen, insbesondere aus den 
innerstädtischen Stadtteilen sowie Gebieten mi1 angespannten Wohnungs
märk.ien, ver.mieden wird. Das Verlangen eines Bonitätsnachweises einer pri-
vaten Auskunftei als Bedingung für den Abschluss emes Mietvertrages 1s1 n /_,,,-; 
nicnfZulass1g. Zwangsräumungen sollen vemueoen werden. Bei Haushalten r f,,t (!) 
nut LeistungsbezugJIBCh SGB II, SGB , sy bewe.rberleistungsgeselz 
oder Grundsicherung im Alter sind Zwangsräwnungen aufgrund von Miet-
rückständen ausgeschlossen.... Vgl. § 3 (1) BerlBG 

.... . 
(6) Die Anstalten entwickeln ein ausreichendes Angebot für alte.rsgerechte 
und barrierefreie Wohnungen und sollen durch die kostengünstige Anpassung 
der bestehenden Wohnungen ein möglichst bis ins höhere Alter nutzbares 
Wohnungsangebot bereitstellen. 

(7) Die Aufgaben sind von den Anstalten im Rahmen ihrer Geschäftstätigkeit 
unter Berücksichtigung sozial-, wnwelt-, wohn- und strukturpolitischer 
Grundsätze zu erfüllen. 

Vgl. § 3 (3) BerIBG 

(8) Alle erwirtschafteten Überschüsse sind für diese Aufgaben einzusetzen. ( c) 
Eine Abführung von Ge\\~nnen oder andere Ausschüttungen an das Land Ber-
lin sind nicht zulässig. Erlöse aus Veräußerungen von Wohnwigsbeständen Vgl.§ 3 (6) BerlBG 
oder einzelner Anstalten sind für die Schaffung zusätzlichen preisgünstigen 
Mietwohnraums gemäß Absatz 3 und 4 oder für die Modernisierung des ver-
bleibenden Wohnungsbestandes nach Absatz 6 und§ 14 Absatz 6 einzusetzen. 

( 

(9) Im Rahmen der vorgenannten Zwecke bewirtschaften, verwalten, enver- ( 
ben und errichten die Anstalten Wohngebäude. Sie können zugehörige Ge-
meinschaftsanlagen, Nachbarschafts- und Folgeeinrichtungen, z.B. Einrich-
tungen der Nahversorgung, der Energieerzeugimg, soziale, wirtschaftliche und 
kulturelle Einrichtungen betreiben und Dienstleistungen anbieten. 

(10) Die Anstalten dürfen keine Umnutzung von Wohnrawn als Ferienwoh-
nungen vomehmen oder den Mietern genehmigen. § 2 (8) EnergieVE 

(11) Für die Aufgaben nach Absatz 3 Satz 3, Absatz 4 Satz 2 und Absatz 6 
können die Anstalten Mittel des Wohnraumförderfonds nach § 38 beantragen. 

(12) Durch Gesetz können den Anstalten nach Anhörung des Abgeordneten
hauses weitere Aufgaben im Bereich der öffentlichen Wohnungsversorgung 
und Stadtentwicklun übertra en werden. Mit der Aufi abenübertr un wird 
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der Ersatz des notwendigen Aufwands geregelt. 

§ 14 Erf'dllung der Aufgaben 

(l) Die Anstalten sind zu allen Maßnahmen und Geschäften berechtigt, die der 
Erfüllung ihres Zwecks und der ihnen übertragenen Aufgaben wunittelbar 
oder mittelbar dienen. Die Anstalten dürfen alle Hilfs- und Nebengeschäfte Vgl. § 3 (6) BerlBG 
betreiberl, die die ErfülIWlg ihres Zwecks und ihrer Aufgaben fördern bzw. 
diese wirtschaftlich berühren, sowie Eigenkapi1al bilden Wld Fremdkapital 
aufnehmen. 

(2) Zur Erfüllung ihrer Aufgaben können die Anstalten eigene Gebäude, Ein-
t:'. .. ;chtungen und sonstige AnJagen sowie solche des Landes Berlin und ihrer Vgl.§ 3 (6)BerlBG 
f. 

" ...Jeteiligungsgesellschaften entwickeln, planen, finanzieren, enverben, betrei-
ben oder unterstüt~n. 

(3) Die Anstalten können im Rahmen ihres Zwecks und ihrer Aufgaben und EnergieVE § 2 (5) & 
der gesetzlichen Vorschriften Vgl.§ 3 (6)BerlBG 

L sich anderer Unternehmen bedienen, 

2. Tocbtenmtemehmen gründen, erwerben und betreiben, EnergieVE § 2 (5) (b) 

3. sich an an.deren Unternehmen, Einrichtungen und Organisationen beteili- EnergieVE § 2 (5) (c) 
gen, 

4. die ihnen übertragenen Aufgaben auf weitere öffentlich-rechtliche Unter- Vgl. § 3 (6) Ber1BG 
nehmen und deren Beteiligungsunternehmen übertragen und 

5. außerhalb BerJins in der Region Berlin-Brandenburg tätig werden, sofern EnergieVE § 2 (5) (a) 
... 

~.er Schwerptmkt ihrer Aufgabenwahrnehmung im Land Berlin liegt . 

Für Unternehmen und Beteiligungen nach Satz 1 Nununer 1 bis 3 ist sicherzu-
stellen, dass ein Prüfungsrecht des Rechnungshofes gemäß § 104 der Landes-
haushaJtsordnung vereinbart wird tmd die Bestimmungen des Landesgleicb- EnergieVE § 2 (5) 
ste1lungsgeset7..es sowie § 25 Absatz 1 dieses Gesetzes Anwendtmg finden. 

(4) Die Preise für die Überlassung von Mietwohnungen lllld andere entgeltli-
ehe Leistungen der Anstalten sollen sozialverträglich festgelegt werden und 
mindestens eine Kostendeckung sowie die Bi1dllllg ausreichender Rücklagen 
insbesondere für eine werterhaltende Instandhaltung ermöglichen. 

(5) Die Instandhaltung und Modernisierung des bewirtschafteten Wohnungs-
bestandes und seine angemessene Erweiterung sind durch eine kontinuierliche 
Investitionstätigkeit zu gewährleisten. Die \Volmungsmodemisienmg ist, unter 
BeachJtmg_ der j§_ 29 bis 32 so auszugestalten__._ dass die von den Bewohnerin-
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nem und Bewohner infolge von Modernisierung geforderte Miete im Hinblick 
auf ihr Haushaltseinkommen tragbar bleibt. Für die Wohnungsmodernis[erung 
nach Satz 2 können die Anstalten Mittel des Wohruaumförderfonds gemäß § 
38 beantragen. 

(6) Die Anstalten können in begründeten Ausnahmefällen eigene bebaute wid 
unbebaute Gnmdstücke veräußern. Dies bedarf der Zustimmung von drei 
Vierteln der Mitglieder des Verwaltungsrats. Veräußenmgserlöse sind grund-
sätzlich für den Neubau oder Zukauf gleichwertigen Wohnungsbestandes ein-
zusetzen. Begründete Ausnahmefälle nach Satz 1 sind insbesondere 

l . Veräußerungen zur Bestandsarrondierwtg an andere Anstalten des öffentli-
eben Rechts nach § 10 Wld 

2. Veräußerwigen an Genossenschaften und vergleichbare Unternehmen mit 
gemeinschaftlichem Bewirtschaftungskonzept. 

Veräußerungen, welche unmittelbar zur Umwandlung von Mietwohnungen in 
Eigentumswolmungen führen, sind zu unterlassen. Im Kaufvertrag sind ent-
sprechende Rechte des mietenden Haushaltes zu verankern. 

(7) Leistungsbeziehtmgen zwischen dem Land Berlin md den Anstalten wer-
den in Verträgen geregelt, die der Schriftform bedürfen. Die von den Anstal-
ten im Rahmen ihrer Aufgabenstellung zu erbringenden Leistungen sowie die 
sozial- und wohnungspolitischen Versorgungsschwerpunkte werden zwischen 
den Anstalten und der für Wohnen zuständigen Senatsverwalttmg auf der 
Grundlage entsprechender Fachanweisungen gesondert einzelvertraglich gere-
gelt. Wirtschaftliche Nachteile für die Anstalten sind dabei auszuschließen. 

_(_8lDas Nähere r~elt die Satzlll1_g,_ 

§ 15 ~wäbrträgerscbaft, Anstaltslast und Rechtsaufsicht 

(1) Der alleinige Gewährträger der Anstalten ist das Land Berlin Das Land 
haftet uneing~chränk-t für die Verbindlichkeiten der Anstalten. Das Land Ber~ 
lin gewährt Ausgleich, soweit die Anstalten aus eigener Kraft zur Erfüllung 
ihrer Aufgaben nicht in der Lage sind. 

(2) Die Rechts- wid Fachaufsicht der Anstalten wird von der für Wohnen zu· 
ständ!g_en Senats\•erwalturuz aus~eübt. 

§ 16 Organe 

(1) Die Organe der Anstalten sind 

1. der Vorstand, 

2. der Verwaltung_srat, 
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3. der Gesamt-Mieterral, 

4. der Fachbeiral. 

(2) Die Anstalten richten jeweils eine Ombudsstelle ein, welche als Be-
schwerdestelle für Kundinnen \Dld Kunden, Bewohnerinnen und Bewohnern, 
sowie Beschäftigte dient und im Konfliktfall auch vennittelnd tätig werden 
kann. Die Ombudsstelle hat über ihre Aufgabeniährlich zu berichten. 

§ 17 Voi·stand 

(1) Dem Vorstand obliegt die W ahrnehm.ung der laufenden Aufgaben nach § 8 BerlBG & § 6 
Maßgabe der Gesetze, der Satzung, der Geschäftsordnung des Vorstandes und EnergieVE 

r 1er Beschlüsse des Verwaltungsrats, sowie nach kaufmännischen Grundsätzen 
J.Jlter Beachtung gemeinwirtschaftlicher Gesichtspunkte, soweit nicht durch 
dieses Gesetz etwas anderes bestimmt ist. Der Vorstand erstellt jeweils jähr-
lieh einen Wirtschaftsplan, einen fünfjährigen Investitions- \llld Finanzplan, 
einen Geschäftsbericht sov.~e eine Evaluation der wohnungswirtschaftlichen 
und sozialen Aufgaben imd Ziele. 

(2) Die Anstalten werden im rechtsgeschäftlichen Verkehr durch den Vorstand § 6 (2) EnergieVE 
vertreten. 

(3) Der Vorstand bedarf der Zustinunung des Verwaltungsrats zu allen 
Rechtsgeschäften und Maßnahmen, die über die laufende Geschäftstätigkeit 
der Anstalt im Rahmen des Wirtschaftsplanes hinausgehen. Der Vorstand be-
darf insbesondere der Zustinunung des Verwaltungsrats zu allen Rechtsge-
schäften und von ibm vorzunehmenden Maßnahmen, die gemäß§ 19 Absatz 1 
einer Entscheidung des Verwaltungsrats vorbehalten sind. Die Zustimm1mg ist 
auch dann erforderlich, wenn das betreffende Geschäft in einem Beteiligungs-,- , unternehmen voraenommen wird. 

9 18 Verwaltungsra t 

(1) Dem Verwaltungsrat der jeweiligen Anstalt gehören an: § 4 (1) EnergieVE 

l~i>.fügl ieder als Vertreterinnen oder Vertreter des Landes Berlin, danm-
ter jeweils die Senatorin bzw. der Senator oder die Staatssekretärin bzw. aer 
Staatssekretär füI Wohnen, für Soztäles, sowie für Finanzen, wobei sich die 
Veffietennnen oder Vertreter des Landes Berlin gegenseitig vertreten lassen 
köMen, 

2.e fvfüglieder als Vertreter oder Vertreterinnen des Gesamt-Mieterrates, 

3~Mtglieder als VertTeter oder Vertreterinnen des Fachbeirates sowie 

4.~ ~i!&lieder als Vertreter oder Vertreterinnen der Belegschaft. 
'--
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Bei Stimmengleichheit zählt die Stimme des Vorsitzenden doppelt. 

(2) Den Vorsitz im Verwaltungsrat führt die für Wohnen zuständige Senatorin Vgl. § 4 Energie VE 
bzw. der für Wohnen zuständige Senator. 

(3) Die Mitglieder nach Absatz 1 Nummer 2 und jeweils eine Stellvertreterin 
bzw. ein Stellvertreter werden vom Gesamt-Mieterrat aus seiner Mitte ge
wählt. 

( 4) Die Mitglieder nach Absatz 1 Nummer 3 und jeweils eine Stellvertreterin 
bzw. ein Stellvertreter werden vom Fachbeirat aus seiner Mitte gewählt. 

(5) Die Mitglieder nach Absatz 1 Nwnmer 4 und deren jeweilige Stellvertrete
riIUlen oder Stellvertreter werden vom Gesamtpersonalrat, soweit ein solcher 
besteht, sonst vom Personalrat bestellt. 

(6) Der Vorstand, ein Vertreter oder eine Vertreterin des Personalrats, die 
Ombudsperson und die Frauenvertreterin nelunen mit Rede- und Antragsrecht 
an den Sitzungen des Venvaltungsrats teil. · 

(7) Der Verwaltungsrat wird für eine Dauer von fünf Jahren gebildet. Die 
Mitglieder des Verwaltungsrats nehmen die Geschäfte nach Ablauf ihrer 
Amtsperiode weiter wahr, bis ein Nachfolger oder eine Nachfolgerin bestimmt 
oder gewählt ist. 

(8) Die Amtszeit der stimmberechtigten Mitglieder im Verwaltungsrat endet 
vorzeitig 

1. bei den Mitgliedern nach Absatz 1 Nummer 1 und 3 mit der Abberufung 
durch das Organ, das die Mitglieder benannt hat, 

2. bei den Mitgliedern nach Absatz 1 Nummer 2 und 4 mit der Abberufung 
durch das Organ, das die Mitglieder benannt hat, welche zustande kommt, 
wenn das entsprechende Organ mit absoluter Mehrheit die Abwahl beschließt 
oder 

3. dwch schriftlich erklärte Niederlegung des Amts gegenüber dem vorsitzen
den Mitglied des Verwaltungsrates. 

(9) Ist ein Mitglied des Vem·altungsrats ausgeschieden, wird das neu bestellte 
Mitglied für den Rest der Amtszeit des Venvaltungsrates bestimmt. 

(1 O) Die Anstalten haben den Mitgliedern des Verwaltungsrates nach Absatz 1 
Nununer 2 bis 4 Fortbildungen zum Erwerb der für ihre Aufgabenerfüllung 
erforderlichen Kenntnisse, insbesondere betriebswirtschaftliche und rechtliche 
Kenntnisse, anzubieten. 
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(11) Die Sitz\lllgen des Verwaltungsrats sind öffentlich. Ausnahmen bestimmt 
die Satzun_g,_ 

§ 19 Rechte und Pflichten des Verwaltungsrats 

( 1) Der VerwaJtungsrat berät wid kontrolliert den Vorstand. Er bat insbeson-
dere folgende Aufga~n: 

l. Erlass Wld Änderung der Satzung, 

2. Bestellung und Widerruf der BesteJhmg sowie Abschluss, Änderung tmd 
Beendigung der Dienstverträge der Vorstandsmitglieder, 

3. Erlass und Anderung der Geschäftsordmmg des Verwaltungsrates, 

~.Erlass und .Änderung von Richtlinien für den Vorstand der Anstalt und die 
Übenvachung ihrer Einhaltung, 

5. Erlass tmd die Ändenmg einer Wahlordnwtg für den Gesamt-Mieterrat lllld 
die Gebiets-Mieterräte, 

6. Verabschiedung bzw. Änderung von Gnmdsätzen für Preisbildung bei der 
Vermietung von Wohn- oder Geschäftsräumen, 

7. Verabschiedung bzw. Ändenmg von Grundsätzen für den Erwerb, die Ver-
äußerun~ Finanzierung und Belastung von bebauten und llllbebauten Grund-
stücken und grundstücksgleichen Rechten Wld für Neubauten, 

8, Zustimmung zur Enicht\lng, Erwerb und Veräußenmg von anderen Unter-
nehmen und Beteiligungen, 

9. Zustimmung zum Abschluss und zur Änderung Yon Untemehmensverträ-
~en im Sinne der§§ 291und292 Absatz 1 des Aktiengesetzes, 

10. Feststellung des Wirtschaftsplans(§ 106 Absatz 2 Satz 1 in Verbindllllg 
mit § 110 der Landeshaushaltsordmmg), 

1 I. Entlastung des Vorstands (§ 109 Absatz 3 Sa1z 2 der Landeshaushaltsord-
nung), Entgegennahme und Erörterung des Jahresabschlusses, des dazugehö-
rigen Prüfungsberichts sowie des Geschäftsberichts Wld des Evaluationsbe-
richtes des Vorstands, 

12. Bestimmung des Wirtschaftsprüfers oder der Wirtschaftsprüferin für die 
Prüfung des Jahresabschlusses im Einvernehmen mit dem Rechnungshof von 
Berlin, 

13. Befasstmg mit den von allen Beteiligungen und Tochterunternehmen zu 
erstellenden Prüfberichten 
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14. Beschlüsse zu sonstigen Angelegenheiten, die vom Vorstand zm Ent-
scheidung vorgelegt werden, sowie von sonstigen Weisungen an den Vor-
stand, EnergieVE § 4 (4)(9) 

15. Entscheidung über alle sonstigen A11gelegenheiten der Anstalt, soweit es 
sich nicht um die Leitung und Geschäftsfüh~g det stalt h j delt. 

~ ... -f'u "-A.s Up/1-,'~µ..: (2) In Angelegenheiten nacb Absatz 1Nummer1 bedarf der Beschluss des 
Verwaltungsrats der Zustimmung des Abgeordnetenhauses. -
(3) Die Satzung regelt, zu welchen Geschäften und Maßnahmen der Vorstand § 11 (6) Ber!BG 
der Zustimmung des Verwaltungsrats bedarf. Der Verwaltungsrat karm dar-
über hinaus bestimmen, in welchen Fällen von besonderer Bedeutung Ge-

r schäfte und Maßnahmen seiner Zustimmung bedürfen. 
§ 11 (7) BerlBG ( 

(4) Der Verwaltungsrat kann Ausschüsse aus seiner Mitte bilden. Demjewei-
ligen Ausschuss gehört mindestens ein nach § 18 Absatz 1 Nummer 2 bestell-
tes Mitglied an. Die Ausschüsse haben eine beratende Funktion und haben die 
Verhandlungen und Beschlüsse des Verwaltungsrates vorzubereiten. Für das 
Verfahren in den Ausschüssen gilt die Geschäftsordnung des Verwaltungsra-
tes entsprechend. Die Ausschüsse berichten dem Verwaltungsrat regelmäßig 
über ihre Arbeit. 

(5) Ausschüsse der Anstalten können sich anstaltsübergreifend auf der Ebene 
des Landes Berlin als zusätzliche Beratungsgremien regelmäßig treffen. 

(6) Die Mitglieder des Verwaltungsrats haben in den Sitzungen des Verwal-
tungsrats gegenüber dem Vorstand ein unbeschränktes Auskunfts- und Ein-
sichtsrecht. Diese Rechte können außerhalb von Sitzungen nur von der bzw. 
dem Vorsitzenden oder im Einzelfall von einem durch Beschluss des Verwal-
tungsrats bestimmten Mitglied oder Dritten ausgeübt werden. § 5 EnergieVE 

(7) Der Verwaltungsrat beschließtRegellUlgen zur Aufwandsentschädigung ( 
für die Mitglieder des Verwaltungsrats nach § 18 Absatz 1 Nummer 2 und 3. § 5 EnergieVE 

(8) Der Verwaltungsrat beschließt Regelungen zur Übernahme von Fortbil-
dWlgskosten nach § 18 Absatz 9. 

(9) Der Verwaltungsrat kann die Informations- und Berichtspflichten des Vor-
stands näher festle_g_en. 

§ 20 Gesamt-Mieterrat Vgl. Wohnbau Gießen 
GmbH für Mitennitbe-

(1) Zur Vertretung der Interessen der Mieterinnen und Mieter der jeweiligen stimmung 
Anstalt wird ein Gesamt-Mieterrat gebildet. Das Nähere regelt eine vom Senat 
zu erlassende Satzung. 
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(2) Der Gesamt-Mieterrat besteht aus 15 Personen, die von den Mieterinnen 
und Mietern der Anstalt gewählt werden. Ein Mitglied soll Mieterin bzw. Mie-
ter olme deutsche Staatsangehörigkeit sein, ein Mitglied deutsche Mieterin 
bzw. deutscher Mieter mit Migrationshintergrund und ein Mitglied schwerbe-
hinderte Mieterin bzw. schwerbehinderter Mieter sein. 

(3) Der Gesamt-Mieterrat wählt aus seiner Mitte eine Vorsitzende bzw. einen 
Vorsitzenden und mindestens eine Stellvertreterin bzw. einen Stellvertreter. 

(4) Die Gesamt-Mieterräte der Anstalten nach § 10 können sich auf der Ebene 
des Landes Berlin als zusätzliches Beratungsgremiwn regelmäßig treffen. 

(5) Die Tätigkeit im Gesamt-Mieterrat ist ehrenamtlich. Eine Aufwandsent-
schä.digung kann gewährt werden. 

' ( , 6) Zur Unterstützung des Gesamt-Mieterntes wird ein Sekretariat mit min-
destens einer Vollzeitstelle _g_ebildet. 

§ 21 Sitzungen des Gesamt-Mieterrates 

(1) Die Sitzungen des Gesamt-Mieterrates werden von der bzw. dem Vorsit-
zenden einberufen und geleitet. Die bzw. der Vorsitzende hat eine Sitzung 
unverzüglich einzuberufen, wenn mindestens ein Drittel seiner Mitglieder 
oder der Vorstand dies unter Angabe des Zweckes und der Gründe verlangen. 

(2) Der Gesamt-Mieterrat ist beschlussfähig, werm die Hälfte seiner Mitglie-
der in der Sitzung zugegen ist. Er fasst seine Beschlüsse mit der Mehrheit der 
abgegebenen gültigen Stimmen. Bei Stinunengleichheit entscheidet die Stirn-
me der bzw. des Vorsitzenden. 

(3) Der Gesamt-Mieterrat gibt sich eine Geschäftsordnung, die weitere Ein-
zelheiten reg_elt. 

~ 22 Zuständigkeit des Gesamt-Mieterrates 

{l) Der Gesamt.Mieterrat hat ein Recht aufMitbestimmuog bei Entscheidun- {/~/ P. 
gen des Vorstandes, über -

r ( 

1. das Wohnungsbauprogramm einschließlich des Erwerbs und der Veräuße-
rung von Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten, 

2. das Instandhaltungsprogramm., 

3. das Modemisienmgsprogramm, und 

4. das Programm für Gemeinschaftseinrichti.mgen. 

Weitere Rechte aufMitbestim.mllllgbei Entscheidun_g_eo des Vorstandes kön-
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nen durch die Salzlmg der Anstalten eingeräumt werden. 

(2) Die in Absatz 1 genannten Entscheidungen des Vorstandes bedürfen, un- (' 
beschadet der gegebenenfalls erforderlichen Zusfunmung anderer Organe, zu 
ihrer Wirksamkeit der Zustimmung des G~amt-Mieterrates. Erfolgt auf..-.-

\ sclffifihche Aufforderung des Vorstandes hierzu innerhalb vo11 acht Wochen 
keine Entscheidung, gilt die Zustimmung als erteilt. 

(3) Ist der Vorst.'Uld der Auffassung, dass eine Entscheidung des Gesamt-
Mieterrates gegen die Interessen der Anstalt oder gesen Rechtsnormen ver-
stößt, kann er unter Angabe von Gründen den Verwaltungsrat anrufen. Die 
fehlende Zustimmung des Gesamt-Mieterrates kann durch eine Entscheidung 
des Verwaltungsrates ersetzt werden. 

r (4) Der Gesamt-Mieterrat hat das Recht zur Stellungnahme zu den wesentli-
chen Entscheidungen des Unternehmens, die Belange der Mieterinnen und 

( 
Mieter berühren, insbesondere allgemeine Mieterhöhungen sowie An- und 
Verkäufe von Mietwohngrundstücken. Hierzu hat der Vorstand den Gesrunt-
Mieterrat rechtzeitig zu informieren. 

(5) Der Gesamt-Mieterrat hat das Recht, im Rahmen seiner Zuständigkeiten 
Vorschläge .für Plammgen und Richtlinien zu erarbeiten und hierfür von der 
Anstalt fachl iche Beratung in Anspruch zu nehmen. 

( 6) Der Gesamt-Mieterrat hat das Recht, beim Vorstand die notwendigen In-
formationen über alle sonstigen Entscheidungen, die für die Gesamtheit der 
Mieterinnen und Mieter wichtig sin~ einzuholen. Dies gilt nicht für Organisa-
tions- lllld Personalangelegenheiten, persönliche Belange einzelner Mieterin-
nen bzw. Mieter oder sonstige schutzwürdige personenbezogene Daten. 

(7) Der Gesamt-Mieterrat kann den zuständigen Gebiets-Mieterrat zur Stel-
lungnahme auffordern. 

(8) Die Mitglieder des Gesamt-Mieterrates sind zur Verschwiegenheit ver-
( 

pflichtet. 

{j)kcH4-. (9) Die Anstalt schließt für die Mitglieder des Gesamt-Mieterrates eine Ver-
mögensschaden-Haft...:2,flichtversicherun__g_ ab. 

§ 23 Gebiets-Mieterräte 

(1) Für räumlich abgegrenzte und möglichst zusammenhängende Wohnlagen 
wählen die Mieterinnen und Mieter der Anstalt aus ihrer Mitte Gebiets-
Mieterräte, in welchen für j eweils zwischen 1.000 bis 2 .000 Wohnungen eine 
Vertreterin bzw. ein Vertreter in den Gebiets-Mieterrat entsandt wird. Das 
Nähere regelt eine Wnhlordnung. 

__(~ Mit Zustimmun__g_ des jeweil!sen Gesamt-Mieterrats können die Gebiets-
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Mieterräte auf der Ebene der Berliner Bezirke zu einem zusätzlichen Bera-
tungsgremium (Bezirks-Mieterrat) zusammengefasst werden. Das Nähere re-
gelt die Satzung. 

(3) Die Gebiets-Mieterräte haben, soweit ihre örtliche Zuständigkeit gegeben 
ist, ein Mitwirhmgsrecht bei 

1. der Planung von größeren lnstandhaltungsmaßnahmen, 

2. der Planung von Modernisierungsinvestitionen, 

3. der Freiflächengestaltung. 

( 4) Lässt sich ein Einvernehmen zwischen dem Gebiets-Mieterrat und dem 

r ( '1 orstand nicht herstellen, kann die strittige Angelegenheit dem Gesamt-
lvf.ieterrat zur weiteren Behandhmg vorgelegt werden. 

(5) Der örtlich zuständige Gebiets-Mieterrat hat das Recht zur Stellungnahme 

l . bei Planungen der Anstalt über Umbauten von Wohnungen und Außenflä-
eben in dem betreffenden Gebiet und 

2. zur Hausordnung. 

(6) Der örtlich zuständige Gebiets-Mieterrat hat ein Vorschlagsrecht 

1. zu Nutzungskonzepten für Gemeinschaftseinrichtungen und 

2. zur Verbesserung der Wohnsituation der Mieterinnen und Mieter. 

(7) Der örtlich zuständige Gebiets-Mieterrat hat ein Informationsrecht über 
alle bedeutsamen Vorgänge, die die Belange der Gesamtheit der örtlichen 

r ( vtieterschaft in dem Gebiet berühren. 

(8) Die örtlichen Gebiets-Mieterräte haben die örtliche Mieterschaft über 
wichtige Fragen der Wohnraumversorgung zu informieren. 

(9) Die Mieterräte nach Absatz l tmd 2 haben über personenbezogene Daten 
Vertraulichkeit zu wahren. Dies gilt auch für Organisations- und Personalan-
,gel~nheiten, sowiep_ersön)jche Belange einzelner Mieterinnen bzw. Mieter. 

§ 24 Fachbeirat Vgl. § 4 (1) EnergieVE 

(1) Die Anstalt hat einen Fachbeirat dem 8 Mitglieder angehören. Für die Be-

//~ur~ rufung und Abberufung der Mil.glie<ler des Fachbeirates ist das Abgeordlle-
tenhaus von B~rlin zus1 „ .iill, welches die näheren Regelungen festlegt. Es 
W'ercren o "Mitglieder berufe;aus dem Kreis der Personen mit Sach- und Fach-
verstand die Auf__g_aben der Anstalt betreffend, die von den in Berlin täti__g_en 
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Verbänden oder Organisationen der Sozialarbeit bzw. Woh1fahrtspflege oder 
sonstigen örtlichen sozialen Einrichtungen und Mieterinitiativen benannt wer
den, sowie 2 Vertreterinnen bzw. Vertreter, die ausgewählt werden aus dem 
Kreis der Personen, die von den in Berlin tätigen Verbänden oder Organisati
onen zur Beratung und Interessenvertrehmg der Mieterinnen und Mieter in 
Berlin benannt werden. Die Abberufung erfolgt aufWWlsch der Stelle, die das 
Mitglied benannt hat. Die Möglichkeit zur Abberufung aus wichtigem Grund 
bleibt Wlberührt. 

(2) Aufgabe des Fachbeirates ist die Beratung der Anstalt in allen die Aufga
benstellung betreffenden Angelegenheiten, insbesondere zur Sicherstellung 
des sozialen VersorgWlgsauftrages der Anstalten gemäß§ 13. 

(3) Die Tätigkeit der Mitglieder des Fachbeirates ist ehrenamtlich. Eine Auf-
wandsentschädigung kann gewährt werden. , 

. ---
(4) Der Fachbeirat soll in jedem Geschäftsjahr mindestens einmal einberufen 
werden. Der Fachbeirat wählt seine Vorsitzende bzw. seinen Vorsitzenden aus 
seiner Mitte, die bzw. der auch die Einberufung vorzunehmen bat. Die erste 
Einberufung erfolgt durch die Vorsitzende bzw. den Vorsitzenden des Ver
waltungsrates. 

J.51 Der Fachbeirat gi_bt sich eine Geschäftsordnung. 

§ 25 Finanzen und Wirtscbaftsfühl"Ung 

(1) Die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen der Anstalten bestim
men sich nach kaufmännischen Grundsätzen und sind unter Beachtung ge
meinwirtschaftlicher Gesichtsptmkte im Sinne des BerlBG § 3 Absatz 2 Satz 1 
vorzunehmen. Die Anstalten sind in ihrer Tätigkeit nicht auf Gewinnerzielung Vgl.§ 7 EnergieVE 
ausgerichtet. 
Die Landeshaushaltsordnung findet bis auf die_§_§_ 65a bis 65d keine Anwen- -Z 
dllllg. Das Prüfungsrecht des Rechnungshofs von Berlin (§-1T1 ~er Landes- • 
hawhaltsordnung) bleibt unberührt. 

(2) fm Anhang zum Jahresabschluss oder an anderer geeigneter Stelle sind für 
jedes namentlich benannte Mitglied der Vorstände bzw. der Geschäftsführun-
gen der in § 10 und§ 12 benannten Unternehmen die für die Tätigkeit im Ge- § 18 (6) BerlBG 
schäftsjahr gewährten Gesamtbezüge, aufgegliedert nach Bestandteilen (Geh-
älter, Gewinnbeteiligungen, Aufwandsentschädigungen, Versicherungsentgel-
te, Provisionen und Nebenleistungen jeder Art, vertragliche Vereinbarungen 
über Ruhegehälter), anzugeben. Dies gilt auch für Abfindungen, gewährte 
Zuhmen und Kredite. 

§ 26 Ergebnisverwendung 

(1) Das Land Berlin verzichtet auf Gewinnabführungen der Anstalten an den 
LandeshaushaJ t. 
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(2) Es sind ausreichende Rücklagen zu bilden, die eine langfristig vermie-
tungssichernde wid werterhaltende Instandhaltung sichern und .für die Weiter-
entwicklung des Wohnungsbestandes nutzbar sind. Die Bildung W1d eventuel-
le Inanspruchnahme der Rücklagen für lostandhaltmg ist getrennt in den Ge-
schäftsberichten nachzuweisen. Die Mitbestimmungsrechte der Mieterschaft 
nach diesem Gesetz sind bei den entsprechenden Maßnahmen zu beachten. 

(3lDie weiteren Re__g_elun__g_en werden durch die Satzun__g_g_etroffen. 

§ 27 Zugang zu und VeröffentJichung von Dokumenten § 9 (2)+(3) EnergieVE 

(1) Der Zugang zu Dokumenten der Anstalten richtet sich grundsätzlich nach 
dem lnformationsfreiheitsgesetz; Gebühren werden nicht erhoben. Zeit, Ort 

i 
... ··nd Tagesordnwig der Sitzllllgen des Verwaltwtgsrates, Beschlussvorlagen 

' . ..ind gefasste Beschlüsse des Verwaltungsrates, Berichte des Vorstands an den 
Verwaltungsrat, sowie weitere wichtige Dokumente sind rechtzeitig im Inter-
net zu veröffentlichen, soweit keine gesetzlichen Bestimmllllgen entgegenste-
hen. Von der Veröffentlichung kann abgesehen werden, soweit durch die Ver-
öffentlichung ein wesentlicher wirtschaftlicher Nachteil entstehen würde. 

171 Das Nähere r~elt die SatZ1lllJt 

§ 28 Anwendung des Deutschen Coa·porate Governanc.e Kodex; Gender § 27BerlBG 
Mainstreaming 

(1) Vorstand und Verwaltungsral beschließen einen Corporale Govemance 
Kodex, der sich an den Bestimmungen der Berliner Fassung des Deutschen 
Corporate Govemance Kodex (DCGK) über eine gute Unternehmensführung 
in der jewejJs geltenden Fassung orientiert. Die Bestimmungen dieses Geset-
zes gehen vor. Der Bericht über di~ Anwendung des Corporate Governance 
Kodex erfolgt jährlich. Der Bericht wird veröffentlicht. 

· · \2) Die Anstalten wirken mit gezielter Frauenförderung auf die Beseitigung 
bestehender Nachteile hin und verpflichten sich, bei allen Maßnahmen tmd auf 
allen Ebenen die Strategie des Gender Mainstreamings anzuwenden. Sie sind 
verpflichtet die Dmchsetzwig der Gleichstellwig von Frauen Wld Männern in 
den Gremien der Mieterinnen lDld Mieter zu fördern. Ein Bericht über die 
Anwendungen der Strategie des Gender Mainstreamings sowie Ober entspre-
chende Maßnahmen und deren Urnsetztmg zur Förderungen der Gleichstel-
lung von Frauen Wld Männern erfoJgt jährlich. Der Bericht wird veröffent-
licht 

Vierter Abschnitt 

Sicherun--2._der Miete und Bioduo_g_eo im Bestand von öft'endich_g_eförder-
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ten Wohnungen und Wohnungen ohne Anschlussförderung 

;{/. § 29 Sicbe1"ng der ~d~' Wohn~ 

r 

Für die Mieterhaushalte in öffentlich geförderten Wohnungen soll eine tragba
re Miete im Sinne des 1 Absatz 2 sicher estellt werden. 

§ 30 Einkommensabhängige Mietensubvention für Einkommen gemäß 
WoFöGV BE 2014 

(1) Für Haushalte, deren nach den §§ 20 bis 24 WoFG ermitteltes Gesamtein
kommen die in§ 9 Absatz2 WoFGfestlegten Einkommensgrenzen wn bis zu 
40 % überschreiten, ist die vertraglich geschuld~elmiete auf den 
Durchschnitt aller verträ lieh eschüldeten Einzelmieten noch zum 3 L D 
ze er es enderjahres vor Inkrafttreten dieses Gesetzes geför eJ!en 
Wohnungen fes tzulegen. Alle zwei Jahre nach Inkrafttreten dieses Gesetzes ist 
der DufCtiSchilitt der dann noch geförderten W ohm.m.gen erneut zu ermitteln 
und als Einzelmiete nach Satz 1 festzusetzen. 

(2) Absatz l gilt nicht für Einzelmieten, die den nach Absatz 1 Satz 1 ermittel
ten Durchschnitt unterschreiten. 

§ 31 Einkommensabhängige Mietensubvcntion für Einkommen unterhalb 
§ 9 Absatz 2 WoFG 

Für Haushalte, deren nach den §§ 20 bis 24 WoFG ennitteltes Gesamtein
kommen die in § 9 Absatz 2 WoFG festlegten Einkommensgrenzen unter
schreiten, ist die vertraglich es dete Einzelmiete 0 % nterhalb die
ses Wertes fest egen. e zwei Jahre nac afttreten dieses ese es ist 
derUurchschnitfCler dann noch geförderten Wohnungen erneut zu ermitteln 
und als Einzelmiete nach Satz 1 festzusetzen. 

§ 32 Einkommensabhängiee Mietensubvention für Einkommen nach 
SGB II bzw. SGB XII 

(1) Bei Leistungsempfängerinnen bzw. Leistungsempfängern nach SGB II und 
Leistungsempfängerinnen bzw. Leistungsempfängern nach SGB XII bzw. 
nach dem Asylbewerberleistungsgesetz wird die Miete inklusive Betriebs- wid 
Heizkostenvorauszahlungen auf den Betrag festgesetzt, der nach den jeweils 
geltenden Regelungen des Landes Berlin in einem Bescheid über anerkannte 
Kosten der Unterkunft und Heizung diesen Personen bzw. Bedarfsgemein
scbaften mitgeteilt wurde. Erforderliche Betriebs- und Heizkostennachzahlun
gen sind entsprechend zu übernehmen. 

(2) Sofern der durch Bescheid nach Absatz l mitgeteilte Betrag sieb ändert, ist 
die Einzelmiete neu festzusetzen. 
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§ 33 Mietausgleich bei Wohnunge~hlussförderung 
(1) Das Land Berlin gewährt nach Maßgabe von nach diesem Gesetz zu erlas
senden Verwaltllllgsvorschriften für Wohnungsinhaberinnen und Wohnungs
inhaber, deren Mietwohnungen im öffentlich geförderten Sozialen Woh
nungsbau (Erster Förderweg) gefördert wurden und die nach dem Ende der 
Grundförderung keine Anschlussförderung erhalten, zur Venneidtmg von .fi
nanziellen Härten Mietausgleich, sofern die§§ 30 bis 32 keine Anwendungen 
finden. 

(2) Der Mietausgleich nach Absatz l richtet sich nach den Regelungen in den 
§§ 30 bis 32. 

r3) Absatz l gii1 auch für Wohnungen, deren Eigenschaft „öffentlich geför
..1.ert" gemäß § 5 Absatz 1 WoG Bln endete, sofern der antragstellende Haus
halt die Wohnung bereits vor dem Zeitpunl'i des Wegfalls der Eigenschaft 
„öffentlich gefördert" gemietet hat. 

(4) Die Laufzeit des Mietausgleichs ist auf die Dauer der Eigenschaft „öffent
lich gefördert" beschränki bzw. wird in den Fällen nach Absatz 3 auf die Dau
er von 10 Jahren nach erster Antr~stellung bewilligt. Für die Festlegung der 

o 1e es · g e.1c 1s sm e § 30 bis 32 sinngemäß anzuwenden. Der 
Mietaus leich ist nicht de essiv zu ewähren. 

§ 34 Maßnahmen zur einkommensabhäogigen Mieteosubventioo 

(l) Für die einkommensabhängige Mietensubvenfion gemäß§§ 30 bis 32 

1. stellt der Wohnraumförderfonds Zuschussmittel zur Verfügung oder 

2. verzichtet der Wohnraumförderfonds ganz oder teilweise oder befristet auf 

( 
~ie Rückzahhmg von Förderdarlehen, die dem Förderfonds gemäß § 5 Num
,ner 2 zustehen oder 

3. kombiniert der Wohnraumförderfonds die Maßnahmen nach Nummer 1 und 
2. 

(c;) 

(2) Eine degressive Ausgestallwig der Rückzahlwigsvereinbanmgen von För- (./'(Öl / ./(}d' 
denniffelri ist weht z uläSs1g. \::: ""!/ V( ~ 

(3) Sofern eine Ausse1zung des Aufwendungsdarlehens zur Senkung der zu 
erzielenden Miethöhe erforderlich ist, ist diese zinsfrei zu gewähren. Durch 
Verwaltungsvorschrift ist festzulegen, in weJcbem Umfang die Bindtmgsfris
ten als Gegenleistung verlängert werden. 

(4) Durch Rechts- und Verwaltungsvorschriften sind Antragstellung, Bewilli
sverfahren und Berechnun smethoden sowie die · eweili en An asstm en 
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der Fördervercinbarun..&.en mit den Verfügungsberechtigten zu r~eln . 

§ 35 Antragsverfahren 

(1) Für die Ennittlung von Mietsubventionen nach dem vierten Abschnitt die
ses Gesetzes haben die Verfügungsberechtigten die erforderlichen Unterlagen 
an die Bewilligungsstelle zu übennitteln. 

(2) Die nach §§ 30 bis 32 erforderlichen Bescheinigungen oder Bescheide sind 
alle zwei Jahre zu erneuern. Die Bescheide oder Bescheinigungen sind sowohl 
der Anstragsstellerin bzw. dem Antragssteller als auch der Verfügungsberech
tigten bzw. dem Verfügungsberechtigen der Wohnungen zu übennitleln. 

(3) Sofern sich das anzurechnende Haushaltseinkommen wesentlich reduziert 
hat, ist eine erneute Antragstefümg bereits vor Ablauf der Zweijahresfrist 
durch den Mieterhaushalt möglich. Eine wesentliche Reduzierung ist anzu
nehmen, wenn sich das Einkommen für einen längeren Zeitraum als 3 Monate 
soweit redwJert, dass sich eine Einstufung in eine nach § 39 Absatz 2 niedri-

_g_ere Einkommensgruppe ergibt. 

§ 36 Belegungsbindungen 

(1) Soweit die Anzahl der gebundenen Wohnungen gemäß§ 4 Woß indG ge
genüber dem Vorjahr abnimmt und die Versorgung der Bevölkerung mit aus· 
reichendem Wohnrawn zu angemessenen Bedingungen gemäß § 1 ZwVbG als 
gefährdet festgestellt wird, dürfen keine Freistellungen der Bele8W!_gsbindun$l 
nach§ 30 Absatz J WoFG in ert>lnCiung nuTgtWOBJ.ndU erfolgen. 

(2) Die oder der Verfügungsberechtigte hat die Einhaltung der Belegungsbin
dung auf Aufforderung nachzuweisen. Als Nachweis gelten Bescheinigungen 
nach _19 Absatz 2 WoFG bzw. Bescheide nach SGB II bzw. SGB XII. 

§ 37 F riihzeitige Barwert-Rückzahlung; Generelles Ankaufsangebot 

(1) Bei barwertiger Rückzahlung nach§ 16 WoBindG bleiben die ursprüng
lich vereinbarten Bindungsfristen bestehen. 

Frage, ob Konflikt mit 
§ 3 Absatz 1 WoG 
i.V.m. § 6 WoG. 

(2) Die oder der Verfügungsberechtigte hat das Recht ein gefördertes Objekt V 
gegen Erstattung der noch valutierenden Fremdmittel sowie des dem Objekt (' /1 / /J /~ 
zuzurechnenden Eigenkapitals zwn Zweck der Beendigung der Förderverein- / '/../"/ /c <9-"""'3 1 ~ 
banmg an ein vom Land Berlin benanntes Landesunternehmen nach § 10 zu 
übertr~eJl. 

Fünfter Absthnitt 

Wohnraumförderung bei Modemisiemng und Neubau 
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§ 38 Aufgaben der Woboraumfördernng Vgl. N WoFG § 2 

(J) Die soziale Wohnraumförderung des Landes umfasst die Förderung des 
Neubaus von Mietwohnraum, die Modernisierung von Mietwohnraum und des 
Ankaufs von Bindungen. 

(2) Ziel der Mietwohnraumfördenmg ist insbesondere die Unterstützung von 
Haushalten mit geringem Einkommen sowie Familien und andere Haushalte 
mit Kindern, Alleinerziehenden, Schwangeren, älteren Menschen, behinderten 
Menschen, Wohnungslosen und sonstigen hilfsbedürftigen Personen. 

(3) Bei der Förderung sollen vorrangig Neubauvorhaben bewilligt werden, dje 
auf bereits erschlossenen Grundstücken realisiert werden sollen. Der Grund-
satz eines sparsamen Umgangs mit Grünflächen ist \Dlter dem Ziel der klima-

r t .,.erechten Stadt bei den Förderbewilligungen zu beachten. 

( 4) Ziel der Modemisienmgsfördenmg ist es, die Anpassung des Wohnungs-
bestandes an die Bedürfuisse der Mieterinnen und Mieter, insbesondere im 
Hinblick auf das Wohnen im Alter und das barrierefreie Wohnen zu unterstüt-
zen, die städtebauliche Funktion älterer Wohnviertel zu erhalten oder wieder-
herzustellen sowie nachhaltige Energieeinsparungen im Wohnungsbestand 
durch die energetische warmmietenneutrale Modernisierung oder die NutZllllg 
erneuerbarer Energien zu erreichen. 

(5) Mietwohnraum ist Wohnraum, der den Bewohnerinnen und Bewohnern 
aufgnwd eines Mietverhältnisses oder eines genossenschaftlichen oder sonsti-
gen ähnlichen Nutztmgsverhältnisses zum Gebrauch überlassen wird. 

§ 39 Einkommensgrenze Vgl. N WoFG § 3 

(1) Die Einkommensgrenze wird gemäß § 9 WoFG in Verbindung mit §§ 20 //~~7)· '1is 24 W oFG festgelegt. 

(2) Die zuständige Senatsvenvaltung hat durch Rechtsverordnung Bestim-
mungen über eine Förderung zu erlassen. Mit dieser Rechtsverordnung wird 
eine Förderung festgelegt, die die Bewilligungsmieten nach Einkommens-
gruppen differenziert. Die Einkommensgruppen werden für Haushalte, deren 
Einkommen 

l. unter 80 % der Einkommensgrenze nach Absatz ! liegen, 

2. die Einkommensgrenze nach Absatz 1 einhalten, sowie 

3. die Einkommensgrenze nach Absatz 1 wn bis zu 40 % überschreiten, 

4. die Einkommensgrenze nach Absatz 1 mn mehr als 40% überschreiten, so-
fern die Haushalte ..E_Teiswerteren oder größeren Mietwohnraum freimache.!!:z_ 
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entsprechend abgestuft. 

(3) Die zuständige Senatsverwaltung kann tmter Berücksichtigung der woh
nungswirtschaftlicben und städtebaulichen Verhältnisse die Einkommensgren
zen durch Rechtsverordnung abweichend von Absatz 2 regeln, wenn dies zur 
Schaffung von Mietwohnraum für Haushalte mit Schwierigkeiten bei der 
Wohnrauinverso!&.un..B_ sinnvoll ist. 

§ 4C> Mietenhöhen und Feblför•derungsabgsbe 

Zur Vermeidung einer Fehlförderung soll die Bewilligungsmiete in mehreren 
Stufen entsprechend dem Einkommensanstieg im Sinne von § 39 Absatz 2 
angehoben werden. Bei sinkendem Einkommen oder bei Neubezug gilt die 
jeweils nach § 39 Absatz 2 anzusetzende Miete, sofern die entsprechenden 
Voraussetzungen bestehen. Die hieraus entstehenden Eiruiahmen sind dem 
Wohnraurnförderfonds nach § 3 zuzuführen. rne zuständige Senatsverwaltung 
hat durch Rechtsverordnung nähere Bestimmungen über eine Fehlförderungs
abgabe zu erlassen. 

§ 41 Wohnungsgröße Vgl. W oFG § l 0 

(1) Die Größe des Wohnraums muss entsprechend seiner Zweckbestimmung 
angemessen sein. Dabei ist den Besonderheiten bei baulichen Maßnahmen in 
bestehendem Wohnrawn sowie besonderen persönlichen wid beruflichen Be
dürfuissen des Haushalts , insbesondere von älteren Menschen tmd Menschen 
mit Behinderung, Rechnung zu tragen. 

(2) Bei der Berechnung der Wohnfläche ist die Verordnung zur Berechnung 
der Wohnfläche vom 25. November 2003 in der jeweils geltenden Fasswig 
entsprechend an~wcnden. ---+-----------1 

§ 42 Haushalt Vgl. N WoFG § 5 

(1) Zwn Haushalt rechnen die Antragstellerin oder der Antragsteller sowie 
folgende mit ihr oder jhm in Wohn- und Wirtschaftsgemeinschaft Jebende 
Personen~ 

1. die Ehegattin oder der Ehegatte, 

2. die Lebenspartnecin oder der Lebenspartner, 

3. die Partnerin oder der Partner einer sonstigen auf Dauer angelegten Le
bensgemeinschaft, 

4. Personen, die mit der Antragstellerin oder dem Antragsteller oder Personen 
nach den Nummern 1 bis 3 in_g_eradec Linie oder im zweiten Grad in der Sei-
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tenlinie verwandt oder verschwägert sind, 

5. Pflegekinder ohne Rücksicht auf ihr Alter lllld deren ehemalige Pflegeei-
tem. 

(2) Ist zu erwarten. dass dem Haushalt alsbald weitere Personen im Sinne des 
Absatzes 1 auf Dauer angehören werden, so gelten diese bereits als Haushalts-
angehörige. Im Fall der Schwangerschaft von Haushaltsangehörigen gelten 
auch die ungeborenen Kinder berelts als Haushaltsangehörige. Zwn Haushalt 
rechnen nicht Personen, von denen zu erwarten ist. dass sie alsbald und auf 
Dauer den Haushalt verlassen. 

§ 43 Verfahren und För·derentscheidung Vgl. NWoFG § 6 

, · 'l) Der Antrag auf Förderung ist bei der zuständigen Stelle nach§§ 7 bis 8 zu 
... teilen. Die zuständige Stelle prüft die Einhalttmg der Fördervoraussetzungen 
und übersendet d1;m Antrag mit ihrer StellWlgnahme der Bewillig\lllgsstell~. 
Die Förderung wird durch Bescheid der Bewilligungsstelle oder durch öffent-
lieh-rechtlichen Vertrag (Förderentscheidung) gewährt. Die darin enthaltenen 
Förderbestimmungen binden auch Rechtsnachfolger der 
Förderungsempfänger. 

(2) In der Förderentscheidung sind Bestimnumgen zu treffen über Zweckbe-
stimrnwig, Art und Höhe der Förderung, Dauer der Gewährung, Verzinsung 
und Tilgung der Fördermittel, Einhaltung von Einkommensgrenzen und Woh-
mmgsgrößen, Rechtsfolgen eines Eigentwnswechsels an dem geförderten Ge-
genstand sowie zusätzlich über Gegenstand, Art und Dauer der Belegungsbin-
dtDlgen sowie Art, Höhe und Dauer der Mietbindungen In die 
Förderents~heidung können weitere für den jeweiligen Förderzweck erforder-
liehe Bestimmungen aufgenommen werden. 

(3) Ein Anspruch auf F ördefWlg besteht nicht. 
{ 
~. ·· \4) Die sich aus der Förderzus38e ergebenden Berechtigungen und Verpflich-

tungen des Förderempfängers gehen im Fall eines Eigentumswechsels des 
_geförderten Objekts auf den j_eweiJig_en Rechtsnachfolg_er über. 

§ 44 Belegungsbindungen bei der Fördemng von Mietwohnraum Vgl N WoFG § 7 

(1) Geförderter Mietwohnraum darf nur einer Person zwn Gebrauch überlas-
sen werden, die einen allgemeinen Wohnberechligurigsscheiu (§ 45 Absati 2) 
vorlegt, aus dem sich ergibt, dass 

l. der Haushalt die für den Wohnraum in der FörderentscheidlDlg bestimmte 
Einkommensgrenze nicht übeTSchreite~ 

2. der Wohnraum die im Wohnberechtigungsschein genannte Wohnungsgröße 
nicht überschreiteti und 
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3. die zwn Haushalt rechnenden Personen zu dem Personenkreis gehören, dem 
der Wohnraum nach den Förderbestimmungen vorbehalten ist. 

(2) Die zuständige Stelle hat den Verfügungsberechtigten für jede freie oder 
frei werdende Wohmmg mindestens drei wohnberechtigte Wohnungssuchende 
zur Auswahl zu benennen. 

§ 45 Erteilung eines Wohnberechtigungsscheins Vgl. N WoFG § 8 

(1) Für die Erteilung eines Wohnberechtigungsscheines gelten die in § 27 
WoFG enthaltenen Regelwigen, sofern in diesem Gesetz nichts anderes oder 
abweichendes geregelt '\\'ird. 
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r (2) Einen Wohnberechtigungsschein erhalten nur Wohmmgssuchende, die 
sich nicht nur vorübergehend im Bwidesgebiet aufhalten oder aufhalten wol-
len tmd revhtlich und tatsächlich in der Lage sind, auf längere Dauer einen 
Wohnsitz als Mittelpunkt der Lebensbeziehungen zu begründen und dabei 
einen selbständigen Haushalt zuführen.§ 27 WoFG ist entsprechend anz.u-
wenden. 

(3) Die zuständige Stelle erteilt auf Antrag einen für ein Jahr geltenden allge-
meinen Wohnberechtigwigsschein, wenn die Berechtigten die Einkommens-
gre117..e nach § 39 Absatz 2Nummer 1 bis 4 nicht überschreiten. Der Wohnbe-
rechtigwigsschein muss erkennen lassen, welche Größe des Wohnraums für 
den Haushalt der Berechtigten angemessen ist 
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(4) Die zuständige Stelle kann bei der Erteihmg eines Wohnberechtigungs-
scheines ~bweichen 

1. von der Einkommensgrenze wid der Zweckbindung des Wohnraums, um 
eine besondere Härte für die wohmmgssuchende Person zu venneiden oder 
wenn diese anderen geförderten Wohnraum freimacht, 

2. von der angemessenen Größe des Wohnraums wid von seiner Zweckbin-
dmg, um besondere persönliche oder besondere berufliche Bedürfnisse der 
wohnungssuchenden Personen zu berücksichtigen oder eine besondere Härte 
für diese zu vermeiden oder 

3. von der Einkommensgrenze, der angemessenen Größe des Wohnraums und 
von seiner Zweckbindung, wenn städtebauliche Zielsetzwigen dieses erfor-
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§ 46 Mietbindung Vgl. N WoFG § 9 
r, 
li 
~ 

(1) Der Verfügungsberechtigte darf Wohnraum nicht gegen eine höhere als 
die in den Förderbestimmungen zugelassene Miete überlassen; zusätzlich darf 
eine Vorauszahlun_g_ von Betriebskosten- und Heizkosten nach den al!g_emei-
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nen mietrechtlichen Vorschriften verlangt werden. Der Verfügungsberechtigte 
kann die Miete in den Grenzen der Förderbestimmungen entsprechend dieses 
Gesetzes nach den allgemeinen mietrechtlichen Vorschriften erhöhen. Die 
sich nach Satz 2 ergebende Miete darf nicht höher sein, als sie sich bei einem Satz 3: Vgl. BW 
Abschlag von 10 Prozent gegenüber der ortsüblichen Vergleichsmiete ergibt. LWoFG§32 

(2) Förderbestimmungen zur Mietbindung sind im Mietvertrag wiederzuge-
ben. Gibt der Mietvertrag diese Bestimmtmgen nicht oder nicht vollständig 
wieder, so hat die zuständige Stelle nach §§ 7 bis 8 auf Verlangen der Miete-
rin oder des Mieters Ausla.mft über die Bestimmungen zu erteHen. Die Miete-
rin oder der .Mieter kann sich auf diese Bestimmungen auch in den Fällen des 
Satzes 2 berufen. MietrechtJiche Vereinbanuigen dürfen nicht zum Nachteil 
der Mieterin oder des Mieters von den Förderbestimmungen zur Mietbindung 
abweichen. 

~- 1 
\ 

,,. 

,3) Die Absätze 1 llltd 2 gelten entsprechend für ein Mieterhöhungsverlangen 
bei Wolmraum, der in die Modemisienmgsfördenm..B._ einbez~en ist 

§ 47 Sicherung der Zweckbestimmung Vgl. N WoFG § 10 

(1) In die Förderung einbezogener Mietwohnrawn darf nicht zu anderenZwe-
cken als zur Vermietung als Wohnraum genutzt werden und nicht länger als 
drei Monate leer stehen. 

(2) Die zuständige Stelle genehmigt eine Ausnahme von Absatz l 

1. zur Nutzung als Wohnraum durch die Vennieterin oder den Vermieter 
selbst, wenn für sie oder ihn die Voraussetzungen des § 45 Absatz 3 vorliegen 
\llld 

2. zum Leerstehenlassen, wenn lllld solange 

~· .. 
') eine Sanierung vorgenommen werden soll und während der Maßnahme ein 
~erbleib nicht möglich oder zumutbar ist, oder 

b) eine Verm.ietllllg nicht möglich ist und auch eine Freistellung von Bindun-
gen nicht zu ei11er V ermietWlg führen würde. 

(3) Die zuständige Stelle kann eine Ausnahmegenelunigwig erteilen, wenn 
Wohnraum aufgrund von überwiegendem öffentlichem Interesse anderen als 
Wohnzwecken zugeführt werden soll. Sie kann verlangen, dass der Wegfall 
der Zweckbestimmung durch Geldleistung oder durch die Einräunumg von 
Bindungen an Ersatzwohnrawn nach § 48 Absatz 3 angemessen ausgeglichen 
wird. 

(4) Wer in die Förderung einbez.ogenen Wohnraum ohne Ausnalunegeoebmi-
gtmg zweckentfremdet, hat die Eignung des Wohnraums für Wohnzwecke 
wiederherzusteilen. 
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(5) Soweit dies zur Sicherung der Zweckbestim1mwg des Wohnrawns und zur 
Einhaltung von Förderbestimmungen erforderlich ist, sind die Verfügungsbe--
rechtig1en und die Nutzungsberechtigten verpflichtet, der zuständigen Stelle 
auf Verlangen die erforderlichen Ausliinfte zu erteilen, Einsicht in Unterlagen 
zu gewähren und die Besichtigung von Grundstücken, Gebäuden und Wohn-
raum zu gestatten. Das Grundrecht der Unverletzlichkeit der Wohnung (Arti-
kel 13 des Grunc!g_esetzes1 wird insoweit ein...s_eschränk.t. 

§ 48 Freistellung und Änderung von Belegungs- und Mietbindungen Vgl. NWoFG § 11 

Die zuständige Stelle kann eine geförderte Wohnung befri!>tet von Bindungen 
nach den §§ 44 und 46 freistellen, wenn an angemessenem Ersatzwohnrawn 
Bindungen eingeräumt werden. Angemessener Ersatzwohnrawn im Sinne 

r dieses Gesetzes liegt vor, wenn 

1. der Ersatzwohnra\Ull innerhalb des GeltWlgsbereiches dieses Gesetz.es g~ 
schaffen wird, 

2. zwischen der Entlassung oder Andenmg der Belegungs- und Mietbindun-
gen und der Bereitstellung von Ersatzwohruawn ein enger zeitlicher Zusam-
menhang besteht, 

3. der Verfügungsberechtige des Ersatzwohnraumes und des von der Entlas-
sung oder Änderwig der Belegungs- tmd Mietbindtmgen betroffenen Wohn-
rawns übereinstimmt, 

4. der Ersatzwohnraum nicht kJejner als der von der Entlassllllg oder Ä:nde-
rung d~r Belegungs- und Mietbjndungen betroffenen Wohnrawns ist und die-
sen im Standard und der Wohnlage nicht in einer für den allgemein Woh-
nungsmarkt nachteiligen Weise unterschreitet, 

/ ,..... .. 
5. der Ersatzwohnrawn nicht als Luxmwohnraum anzusehen ist, der den 
Standard des von der EntlassWlg oder Änderung der Belegungs- tmd Mietbin-
dungen betroffenen Wohnraums in besonders erheblicher Weise überschreitet 
und 

6. der Ersatzwolmraum dem Wobmmgsmarkt in gleicher Weise zu Verfügung 
steht. 

In diesem Fall gilt mit dem Zeitpunkt der Entlasswig aus den Bindwigen der 
andere Wohnraum als _g_eförderter Wohnrawn. 

§ 49 Zuständige Stelle 

Die für die Durchf.Uhrung der Regelungen in Abschnitt 5 zuständige Stelle 
richtet sich nach dem Allgemeines Zuständigkeitsgesetz. Sofern Aufgaben an 
die Bezirke übertr~en werden~ sind diese mit den hierfür erforderlichen Per-
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sooal- und Sachmitteln auszustatten. 

Sechster Abschnitt 

Schlu~SV!t"S~hriften 

§ 50 Ausführungsvo.-schriften 

Die für das Wohnungswesen zuständige Senatsverwaltung erlässt die zur Aus-
führun_g_ dieses Gesetzes erforderlichen Verwaltun_.s_svorschriften. 

§ 51 Ordnungswidrigkeiten und Geldleistungen Vgl. N WoFG § 17 

,_,. 'l) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig 
'· 

l. entgegen § 44 eine Wohnwig einer nicht berechtigten Person zum Gebrauch 
überlässt, 

2. entgegen § 46 Absatz 1 bzw. Absatz 3 eine höhere als die zulässige Miete 
vereinbart, 

3. eine Mietwohnung entgegen § 47 Absatz 1 nutzt oder leer stehen lässt, ohne 
dass dafür eine Ausnahmegenehmigung vorliegt. 

(2) Die Ordmmgswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis fünfzigtausend Euro 
geahndet werden. 

(3) Für die Zeit des schuldhaften Verstoßes gegen die in Absatz 1 genannten 
Vorschriften kann die zuständige Stelle nach § 8 von der verfügungsberechtig-
ten Person, der vermietenden Person oder deren Beauftragten für die Dauer 
des Verstoßes Geldleistungen bis zu monatlich sechs Euro je Quadratmeter 

· 'Vohntläche des Wohnraums, auf die sich der Verstoß bezieht, erheben. Die 
.demessung der Geldleistw1g erfolgt im Übrigen nach dem Wohnwert und der 
Schwere des Verstoßes. 

(4) Bei Nichterbringung des Nachweises nach§ 44 Absatz 1 fällt eine Aus· 
g)eichzahhm..s_nachj_ 34 WoFG an. 

§ 52 Ü'bergangsregelungen Vgl N WoFG § 19 

(1) Auf Wohnraum, der nach dem Wohnraumfürdenmgsgesetz vom 13. Sep-
tember 2001 (BGB!. I S. 2376), zuletzt geändert durch Artikel 8 des Gesetzes 
vorn 28. März 2009 (BGBJ. 1 S. 634), oder dem Zweiten Wohnungsbaugesetz 
in der Fassung vom 19. August 1994 (BGBI. 1 S. 2137) in der bis zwn 31. 
Dezember 2001 jeweils geltenden Fassung gefördert worden ist, finden die 
bisher _g_eltenden Vorschriften in der am 31. Dezember 2009 _g_eltenden Fas-
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sWlg weiter AnwendWlg, sofern in diesem Gesetz nichts anderes geregelt ist. 

(2) Die bei Inkrafttreten dieses Gesetzes bestehenden Organe der Anstalten 
nach § 10 bleiben unverändert, soweit sich nicht durch dieses Gesetz etwas 
anderes ergibt. Die Organe der Anstalten sind innerhalb von zwölf Monaten 
nach Inkrafttreten dieses Gesetzes neu zu bestellen. 

(3) Der § 11 sowie der Abschnitt 4 gelten nicht für die Ausfühnmg von Haus
haltsplänen die bei Inkrafttreten dieses Gesetzes bereits durch ein Haushalts
gesetz festgestellt sind. 

( 4) Dieses Gesetz tritt mit dem Beginn des auf die Verkündung im Gesetz
und Verordnungsblatt für Berlin folgenden Kalenderjahres in Kraft. 

(5) Vier Jahre nach Inkrafttreten des Gesetzes prüft das Abgeordnetenhaus, ob 
über die Bestimmungen des dritten Abschnittes dieses Gesetzes hinausgehen
de Fonnen der Mieterbeteiligung und demokratischen Kontrolle eingeführt 
werden. 

(6) Der Senat legt dem Abgeordnetenhaus innerhalb von 6 Monaten nach In
krafttreten dieses Gesetzes einen Plan zur Umsetzung dieses Gesetzes mit Jah
reszielen tmd den jeweiligen Zuständigkeiten und Verantwortlichkeiten der 
beteiligten Stellen vor. Über den Fortschritt bei der Umsetzung hat der Senat 
dem Abgeordnetenhaus halbjährlich öffentlich zu berichten. Der Senat über
prüft alle vier Jahre nach dem Inkrafttreten das Gesetz im Hinblick auf seine 
Anwendung und Auswirkungen unter Berücksichtigung der Ergebnisse des 
jeweils aktuellen Monitorings Soziale Stadtentwicklung, des Sozialstrukturat
las und des MiefW~els . 

§ 29 BerIBG & § 12 (1) 
Energie VE 

§30 BerlBG 

§ 12 (4) EnergieVE 

Vgl. Hamburgisches 
Transparenzgesetz § 18 
(2) 
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Begriindung 

1. Allgemeiner Teil 

II. Zu den Änderungen im Einzelnen 

Erster Abschnitt 

Zu§ 1: 
Nach Artikel 28 Absatz 1 der Berliner Verfassung wirkt das Land darauf hin, da.c;s die Bevölke
rung mit angemessenem Wohnraum versorgt wird. 
Dieser gesamtstaatliche Auftrag hat in der aktuellen Situation einer dramatisch sinkenden Zahl an 
öffentlich gefördertem, gebundenem Wohnraum eine besondere Bedeunmg. Daher wird in Ab
satz 2 die Wohnraumförderung konzentriert ll.tld neuausgerichtet auf diejenigen Haushalte, die 

( auf dem Wohnwigsrnarkt besonders benachteiligt sind lllld sich nicht selbst mit angemessenem 
\. Wohnraum versorgen können. Damit ist die Zielgruppe der sozialen Wohnraumförderung in Ber

lin enger eingegrenzt, als dies nach§ 1 Absatz 2 WoFG vorgesehen ist. Für diesen Bereich staat
lichen Handelns soll durch das Berliner Wolmrawnversorgungsgesetz (WoVG Bin) eine neue 
gesetzliche Gnmdlage geschaffen werden. 

Zu§2: 
In§ 2 wird zur Sicherstellmg des Wohnraumversorgungsauftrags nach § 1 erstmals eine gesetz
liche Grundlage für den in Berlin gebildeten Wohnraumförderfönds geschaffen. Aufgrund der 
engeren Fassung der Aufgaben der Wohnraumversorgung ist auch eine entsprechende Neuaus
richtwig der Landeswohmwgsuntemehmen erforderlich. 

Zweiter Abschnitt 

Zu§3: 
Der soziale Wohnungsbau kommt in seiner bisherigen Konzeption dem Versorgungsauftrag für 
Haushalte mit durchschnittlichen und unterdurchschnittlichen Einkommen nicht mehr nach. Mit 
der Einführung der Instrumente der Mietenstabilisienmg des Wohnrawnförderfonds soll der dro-

..-- / hende Wohnungsverlust und die Verdrängung von Mieterinnen und Mietern aus dem jetzigen 
t · · Bestand verhindert werden. 

In § 3 werden die Aufgaben Wld Ziele des Wobnrawnförderfonds nach § 4 benannt. Aus den 
Ausführungen des § 3 kann kein Rechtsanspruch von Dritten abgeleitet werden. 

Absatz 1: 
Die in diesem Gesetz geregelten und fmanzierten Sozialwohnungen sind Dienstleistungen von 
allgemeinem (sozialem) Interesse, „die Wohnraum für benachteiligte Personen oder soziale 
Gruppen bieten. •<l Zur Umsetzung von europarechtlichen Vorschriften wird in diesem Gesetz 
sichergestellt, dass die durch den Wohnraumförderfonds zu gewährenden öffentlichen Mittel ei
nem allgemeinen öffentlichen Interesse dienen, für alle Antragssteller offen sind. allen Antrags-

1 (EU-KOM, Leitfaden zur Anwendung der Vorschriften der Europäischen Union über st.aatliche 
Beihilfen, öffentliche Aufträge Wld den Binnenmarkt aufDienstleisttmgen von allgemeinem wirt
schaftlichem Interesse inklusive Sozia1dienst1eishmgen, SEC (2010) 1545 endg., S . 18) 
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steilem zur gleichen Bedingungen und Qualitäten bereitgesteUt werden, da solche rnenstleistun
gen von Marktteilnehmern nicht in hinreichender Form angeboten wird (Marktversagen). Absatz 
1 bestimmt dementsprechend den Begriff soziale Wohnraumförderung und nennt den Regelungs
bereich des Gesetzes. 

Absatz2: 
In Absatz 2 wird die besondere Konzentration der zu fördernden Zielgruppe gemäß § l Absatz 2 
konkretisiert und der Einsatz der Fördermittel mit einer stadträwnlichen Priorität (Innenstadt) 
versehen. 

Absatz3: 
In Absatz 3 wird danlber hinaus auf die künftigen Aufgaben einer angemessenen Wohnraumver
sorgimg angesichts der demographischen Entwicklung Berlins eingegangen. 

Zu§4: 
Mit dieser Regelung wird eine gesetz1iche Gnmdlage für den bisherigen „Wohnungsneu
baufonds" geschaffen, wie er gemäß Bericht 1482 an den Haµptausschuss vom 01.04.2014 darge
stellt worden ist. 

Absatz 1: 
Der rechtliche Status des Wohnraumförderfonds als nicht rechtsfähiges Sondervennögen des 
Landes ist erforderlich, da so das Förderinstitut (Investitionsbank Berlin) Treuhandkredite für 
Rechnung des Landes aus dem W ohnraumförderfonds gewähren kann, die kein das Eigenkapital 
des Förderinstituts belastendes Eigenkapital darstellt. 

Absatz2; 
Der Wohnraumförderfond.s muss mit den zur Erfüllung der Aufgaben notwendigen Mitteln aus
gestattet werden. Dieses Gesetz sieht hienu jedoch keine konkreten finanziellen Vorgaben vor, 
da dies dem Haushaltsgesetzgeber überlassen bleibt. 

Zu§S: 
Dem Wohnrawnförderfonds fließen neben den Kompensationsmitteln des Bundes (oder entspre-
cbender künftiger Regelungen) auch Tilgungsbeträge und Zinsen aus Darlehen zu, die aus den 
Wohnraumförderprogramm.en dem Land Berlin zufließen (ca. 280 Mio. € p.A. in 2013 laut Be
richt Abgeordnetenhaus, Antwort auf kleine Anfrage, Drucksache 17/14 513). 
Zu den Einnahmen gehören ferner die Geldleistungen nach den §§ 40, 47, 48, und 50 dieses Ge
setzes, die Zinsen aus der Anlage des Wohmawnförderfonds, die auf Berlin entfallenden För
dermittel aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) sowie weitere entspre
chende Haushaltsmittel des Landes. 

Zu§6: 
In§ 6 wird abschließend der Verwendlßlgszweck der Mittel des Wohnraumförderfonds nonniert. 
Dies erfolgt insbesondere vor dem Hintergnmd des Einsatzes von Rückflussmitteln aus Woh
nungsbauförderung die in einzelnen Bwidesländem auch für Zwecke außerhalb der Förderung 
von Investitionen in Wobnrawn eingesetzt werden 

Zu§7: 
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Absatz 1: 
Die grundsätzliche Verwaltung des Sondervennögens durch die für Wohnen zuständige Senats
verwaltung wird hierdurch geregelt Von der Möglichkeit der Ühertragung der Verwaltung und 
Anlage der Mittel auf die Bewilligungsstelle kann Gebrauch gemacht werden. 

Absatz2: 
Es ist ausdrücklich bestimmt, dass die zeitweilig nicht benötigten Mittel des Sondervermögens 
bis zu ihrer besrimrntmgsgemäßen Verwendung verzinslich anzulegen sind. 

Absatz3: 
Mit Satz 2 von Absatz 3 wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass kein Rechtsanspruch auf 
Fördermittel begründet wird. 

Zu§8: 
Die Aufgabe der BewiJiigungsstelle wird vom Land übernommen oder auf die Investitionsbank 
Berlin übertragen. 
Sofern die zuständige Senatsverwaltung das Sondervermögen nicht selbst verwaltet kann es 
durch die Investitionsbank Berlin oder ilue Rechtsnachfolger verwaltet werden. Um Sicherzustel
len, dass bei einer eventuellen Aufgabenübertragung nur das Interesse des Landes verfolgt wird, 
soll diese gesetzlich eingeräumte Möglichkeit der Aufgabenübertragung auf Einrichtungen einge
schränkt, die unabhängig von ihrer Rechtsform - wie bei der Investitionsbank Berlin gegeben -
vollständig im Besitz des Landes sind. 

Zu§9: 
Absatz 1: 
In Anlehnung an § 32 Absatz 2 WoFG wird geregelt, dass die zuständige Stelle zur Erfül]ung 
ihrer Aufgaben auf die Verarbeitung bestinunter Daten zugreifen kann. 

Absatz2: 
Im Wesentlichen ausgehend von der bisherigen Regelung in§ 32 Absatz 4 WoFG sollen die er
forderlichen Daten über die für die Fördenmg von Wohnraum oder zur Feststellung der Wohnbe
rechtigung maßgeblichen Einkonunensverhältnisse auch von den zuständigen Finanzbehörden 
Wld den jeweiligen Arbeitgebern erhoben werden können. Arbeitgeber ist auch der jeweilige 
Dienstherr. Eine besondere Nachforschung ist aus Gründen der Verhältnismäßigkeit erst zulässig, 
wenn begründete Zweifel an der Richtigkeit der Angaben und vorgelegten Nachweise über das 
Einkommen bestehen. Ebenso aus Gründen der Verhältnismäßigkeit soll vor einem Auskunfts
verlangen den davon Betroff:bnen Gelegenheit zur Stelhmgnahme gegeben werden. 

·Absatz3: 
Die im Wesentlichen aus§ 32 Absatz 5 WoFG und§ 88 f Absatz 2 II. WoBauG übernommene 
Regelung stellt klar, dass im Rahmen einer einkommensorientierten Förderung Rückschlüsse des 
V emlieters auf das Einkommen des Mieters und dessen Haushalt aus datenscbutzrechtlicher Sicht 
vor dem Hintergrund der dem Mieter gewährten Wohnkostenentlastung hillZWlehmen sind. 

Dritter Abschnitt 

Zu§ 10: 
Absätze 1 bis 6: 
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Geregelt wird die Gründung der Ansta1ten öffentlichen Rechts Wld die jeweilige Rechtsnachfolge 
hinsichtlich des Vermögens der ehemaligen privatrechtlichen Unternehmen. 

Die Rechtsform der öffentlich-rechtlichen Anstalten begründet sich nicht zuletzt in der Wahr
nehmwig öffentlicher Aufgaben im Sirme des Verfassungsauftrags gemäß Art. 28 der Verfassung 
von Berlin, nach welchem es vorrangige Aufgabe der Anstalten ist, stadtweit Wohnraum zu an
gemessenen Bedingungen zur Verfügung zu stellen, sowie nach § 13 Absatz 2 Nummern 3 und 4 
dieses Gesetzes. Die dem gemäßen Aufgaben Wld Ziele der Anstalten werden in § 13 näher be
schrieben. 

Absatz7: 
Die Regelung ergibt sich daraus, dass es um Anstalten des Landes Berlin geht. 

Zu§ 11: 
Absätze 1 bis 3: 
In Berücksichtig des europarechtlichen Diskrirninierungsverbotes im Beihilferecht verfügen die 
Anstalten rucht über einen privilegierten Zugang zu Mitteln des Wohnramnförderfonds. Sie sind 
hier nur Antragsteller wie andere Bauherren auch. Um den Anstalten die Erfüllung ihrer Verfas
sungsmäßigen Aufgaben gemäß § 1 zu ermöglichen, werden sie durch dieses Gesetz mit zusätzli
chem Eigenkapital ausgestattet. 

Neues 
Nominal- Nomina1-

WBG Nominalkapital Eigenbesitz kapital pro Erhöhung Erhöhung kapital Nominalkapital 
Wohnungen Wohnung in jeWE pro nach Erhöhung 

EURO Wohnung 
in EURO 

l)degewo 145.000.000€ 62.621 2.316€ ].800€ 112.717.800 € 4.116€ 257.717.800 € 
2)GESOBAU 78.265.000 € 39.400 1.986€ 1.800€ 70.920.000 € 3.786€ 149.185.000 € 
3)Gewobag• 81.662.690 € 57.421 1.422€ 1.800€ 103.357.800 € 3.222 € 185.020.490€ 
4)HOWOOE 25.ooo.ooo e 54.134 462€ 1.800€ 97.441.200€. 2.262€ 122.441.200 € 

5)WBM 6.724.000€ 27.942 241 € J.800€ 50.295.600 € 2.041 € 57.019.600 € 
6)STADTUND 

165.020.550€ 39.370 l.800€ 70.866.000 € 5.992 € 165.020.550 € LAND 4.192€ 
501 .672.240 € 280.888 505.598.400 € 936.404.640 € 

•)Nominalkapital der Gewohag Wohnungsbau-Aktiengesellschaft = 84.458.262,00 EUR 
Davon: Land Berlin = 96,69 ( 81.662.690,00 EUR) und Gewobag = 3,31% (2.795.568,47 EUR) 

Zu§ 12: 
Die Anstalten werden hier verpflichtet, nach Inkrafttreten dieses Gesetzes ein oder mehrere Toch
terunternehmen zu gründen, da dies für eine effiziente Aufgabenerfüllung erforderlich ist Daher 
ist insbesondere vorgesehen. dass die Unternehmen in den in Absatz 4 genannten Fällen ihre Tä· 
tigkeit mit Hilfe von Tochterunternehmen realisieren und nicht selbst wahrnehmen. Dies dient 
einer zielgerechten, effektiven Bewirtschafumg des Vennögen Wld der Nutzwlg von Synergien 
.zwischen den Anstalten. Hierdurch werden wirtschaftliche Vorteile im Zusanunenwirken der 
Anstalten realisiert, ohne auf die Flexibilität l.llld den Wettbewerb des dezentral in sechs Anstal
ten organisierten Wohnungsbauvermögens zu verzichten. Beispielsweise köllllen im Bereich des 
Controllings Effizienzgewinne durch wettbewerbliche Leistungsanreize wie LeistungsmessWl-
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gen, Leistungsvergleiche, Benchmarking wid Best-Practices für ein möglichst preiswertes Woh
nen genutzt werden. Bestehende arbeitsrechtliche Verhältnisse werden durch dieses Gesetz nicht 
in Frage gestellt. 

Darüber hinaus wird den Anstalten in Absatz 4 Nummer 4 ausdrücklich die Organisation einer 
zielgerichteten Sozialarbeit in den bewirtschafteten Beständen auferlegt und hierfür die Einrich
tung einer gemeinschaftlichen Wohnungsberatungsstelle als Organisationsform vorgeschrieben. 
Damit sollen die Anstalten in die Lage versetzt werden, einen ·wichtigen Beitrag in der Umset
zung von§ I 1 Absatz 2 SGB Xll zu Leisten: ,,.Die Beratung betrifft die persönliche Situation, den 
Bedarf sowie die eigenen Kräfte und Mittel sowie die mögliche Stärkung der Selbsthilfe zur akti
ven Teilnahme am Leben in der Gemeinschaft und zur Überwindung der Notlage. Die aktive 
Teilnahme am Leben in der Gemeinschaft umfasst auch ein gesellschaftliches Engagement." 

Zu§ 13: 
Absatz 1: 
Im Sinne der Erfüllung des in § 1 spezifizierten Verfassungsauftrages 
nach welchem jeder Mensch das Recht auf angemessenen Wohnraum hat, wird den Anstalten 
dementsprechend die Bereitstelltmg von angemessenem 1md preisgünstigem Wohnraum im Sinne 
der Daseinsvorsorge, insbesondere für Menschen mit geringem Einkommen, als Aufgabe vorge
geben. 

Absatz2: 
In Absatz 2 werden die Aufgaben des Beitrags der Anstalten zur Daseinsvorsorge, gemäß dem 
Verfassungsauftrag nach § 1, näher benannt. In den Nummern 3 und 4 werden darüber hinaus 
spezielle Aufgaben aus dem Bereich des öffentlichen Rechts den Anstalten übertragen. In der 
Übertragung der Aufgaben nach dem Berliner AJ]gemeinen Sicherheits- und Ordnungsgesetz 
werden die Anstalten somit zur Ausübung ö:ffentlich-recht1icher Aufgaben ve.cpflichtet 

Absatz3: 
Die Vorgabe, preisgünstiges Wohnraumangebot bereitzustellen, sei es durch Erhalt, Neubau oder 
Ankauf, kann nur im Rahmen der verfügbaren finanziellen Mittel der jeweiligen Anstalt realisiert 
werden. In Satz 3 wird in Analogie zu § 3 Absatz 2 eine stadträumliche Priorität vorgegeben. 

Absatz4: 
Der Ankauf soll vorrangig bei gebLUldenen oder ehemals geförderten Wohnungen erfolgen, um 
den Fördereffel.1 früherer oder noch bestehender öffentlicher Förderung langfristig für den ver
fassungsrechtlichen Versorgungsauftrags zu sichern. 

Absa1ZS: 
In Absatz 5 werden die werden die Grundsätze für die Vergabe von Wohnraum durch die Anstal
ten geregelt. In Satz 4 werden wegen der öffentlich-rechtlichen Aufgabe der Vermeidung von 
Obdachlosigkeit gemäß Absatz 2 Nummern 3 und 4 ausdrücklich die Zwangsräumung aufgrund 
von Mietrückständen fUr diejenigen Haushalte ausgeschlossen, für die die Kosten der Räumung 
tm.d der neuen Unterbringung durch die öffentliche Hand zusätzlich gezahlt werden müsste. 

Absatz6: 
In Absatz 6 wird der Auftrag nach § 3 Absatz 3 dieses Gesetzes auf die Tätigkeit der Anstalten 
konkretisiert 
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Absatz7: 
Damit die Tätigkeit der Anstalten in den Zielkranz der Vorgaben der Politik des Landes Berlin 
eingebunden ist, werden in Anlehnung an § 3 Absatz 6 BerlBG entsprechende Vorgaben aufge
nommen. 

Absatz8: 
Da der verfassungsrechtliche Versorgungsauftrag unter Berücksichtigwig der Erfaluungen der 
Vergangenheit dann gefährdet ist, wenn die Anzahl und die Qualität der für den Versorgungsauf
trag zur Verfügung stehenden Wohnungen zu gering ist, wird zur Sichenmg einer langfristigen 
Wirtschaftlichkeit der Anstalten gesetzlich vorgegeben, dass alle erwirtschafteten Oberschüsse 
ausschließlich für die Aufgaben dieser Anstalten einzusetzen sind. Dementsprechend ist eine 
Gewinnabführung durch das Gesetz ausgeschlossen. Damit eine evenhtelle V eräußenmg von 
Wohnwigsbeständen oder gar einer einzelnen Anstalt nicht zur Minderung des insgesamt für die 
verfassungsrechtliche Versorgllllgsaufgabe zur Verfügung stehenden Vermögens führt, wird ge
setzlich vorgegeben, dass solche eventuellen Erlöse wiederum nw für die Schaffung zusätzlichen 
preisgiinstigen Mietwohnraums gemäß Absatz 3 und 4 oder für die Modernisierung des verblei
benden Wohnungsbestandes nach Absatz 6 lllld § 14 Absatz 6 einzusetzen sind. 

Absatz 9: 
Um für die tagtäglichen Bedürfnisse der Bewohnerinnen und Bewohner der Wohnungen der An
stalten geeignete .Angebote über die Wohnungen. hinaus zur Verfügung stellen zu können. werden 
die über die Wohnraumbereitstellwigen hinausgehenden Aufgaben beschrieben. 

Absatz 10: 
Um alle Wohnungen der Anstalten für den Wohnraumversorgungsauftrag dauerhaft zu erhalten, 
wird die Umnutzung als Ferienwohmmg untersagt. 

Absatz 11: 
In Absatz 11 wird die Selbstverständlichkeit festgehalten, dass auch die Anstalten diskriminie
rungsfrei Anträge bei dem Wohoraumförderfond stellen können. 

Absatz 12: 
Um für eine Enveiterung des Auftrags der Anstalten eine gesetzliche Grundlage zu schaffen, 
wird hier geregelt, dass Aufgabenübertragungen an die Anstalten auch der Ersatz des notwendi
gen AufWandes gesichert sein muss. 

Zu§ 14: 
Absatz 1: 
Die Anstalten erhalten hier Kompetenzen, die für eine effiziente AufgabenerfüllWlg erforderlich 
sind. 

Absätze 2 bis 3: 
Die Aufgaben der Anstalten liegen in Berlin. Angesichts der sich darüber hinaus erstreckenden 
Metropolregion kann es jedoch sirmvoll sein. Dienstleistungen auch über die Grenzen des Landes 
Berlin hinaus anzubieten, sofern dies der WobnraumversorgWlg in Berlin dient Ausnahmsweise 
ist ein Engagement der Anstalten in der Region Berlin-Brandenburg zulässig. 
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Es kann auch sinnvoll sein, zur Zusammenarbeit mit privaten oder öffentlichen Stellen Tochter
untemehmen zu gründen oder Beteiligungen zu erwerben: Insbesondere können einzelne Dienst
leistungen in der Wohnungsbewirtschaftung gemeinsam mit Privaten betrieben werden. Derartige 
Vorhaben sind jedoch eng zu umgrenzen, wn die Aufgabenorientierung, öffentliche Kontrolle 
wd Transparenz der Tätigkeit der Anstalten zu erhalten. Darum sind entsprechende Vorhaben im 
Ralunen der Wahrnehmung der Aufgaben sowie weiteren durch das Abgeordnetenhaus zu erlas
senden Gesetzen möglich, tmd auch die etwaigen Tochter- tmd Beteiligungsgesellschnften sind 
auf die Ziele der Anstalten, insbesondere § 25 Absatz 1 dieses Gesetzes. zu verpflichten. Auch 
das Prüfungsrecht des Rechnungshofes sowie die Anwendung des Landesgleichstellungsgesetzes 
wird sichergestellt. 

Absatz4: 
Hier wird für die Führung der Geschäfte der Anstalten eine Orientierung für die Mietpreisbildung 
fonnuliert. Hierbei muss die betriebswirtschaftliche Nachhaltigkeit gesicherl sein, sowie die 

,.-. r Tragfähigkeit der Mietpreisbildung für die einzelnen Haushalte beachtet werden. Daraus entsteht 
t kein Rechtsanspruch. Die BildWig der Einzelmiete kann zur Sicherstellung der Tragbarkeit mit

telfristig auch in Formen wie einer einkommensabhängigen Miethöhe entvo.1j_ckelt werden. 

Absatz5: 
In Orientierung der Vorgabe nach Absatz 4 wird hier den Anstalten autgegeben, ihre künftige 
Bestandserhaltung und Modernisierung ebenfalls nach der Tragbarkeit der daraus resultierenden 
Miete zu steuem 
In diesem Zusammenhang wird mit Satz 3 ausdriicklich auf die Rolle des Wohnraumförderfonds 
zur Sichenmg der Versorgungsfunktion der Wohnungen der Anstalten auch nach einer Modemi
sienmg verwiesen, indem auf die Möglichkeit der Beanspruchlmg von Fördermitteln des Wohn
raumförderfonds nach § 38 dieses Gesetzes hingewiesen wird. 

Ahsatz6: 
Die grundsätzlich möglichen Veräußerungen von bebauten und unbebauten Grundstücken wer
den in diesem Absatz detailliert geregelt. Hierfür ist ein besonderes Entscheidungsverfahren ge
setzlich vorgesehen Darüber hinaus \\>'ird abschließend geregelt, dass die Erträge aus Veräuße
rungen für Neubau oder Zukauf gleichwertigen Wohnungsbestandes einzusetzen sind. 
In Nummer 1 wird als Ausnahmefall für eine solche Veräußerung die Bestandsarrondierung 
durch Verkäufe zwischen den Anstalten genannt. Hierdurch kann mittelfristig der Wohnm1gsbe
stand der Anstalten so den einzelnen Anstalten zugeordnet werden, dass eine effiziente Bewirt
schaftung ermöglicht wird (keine räumlichen Doppelzuständigkeiten). 
In Nwmner 2 wird als weiterer Ausnahmefall die Veräußenmg an Genossenschaften oder ver
gleichbare Unternehmen mit gemeinschaftlichem Bewirtschaftungskonzept eröffnet. Ziel dieser 
Ausnahme ist die Unterstützung von Wohnungsmttemehmen in Berlin, die mit ihrem gemein
schaftlichen Wirtschaften einen wichtigen Beitrag für den Berliner Wohnungsmarkt leisten, in 
dem sie langfristig bezahlbares Wohnen und Raum für Initiativen zu schaffen. 
Zur Klarstefümg wird in Saiz 5 ergänzend festgelegt, dass Veräußerung nicht Z\ll' Umwandlung in 
Wohnungseigentum führen dürfen 

Absatz7: 
Weitere Aufgaben, insbesondere im Rahmen von sozial- lllld wohnungspolitischen Versorgungs
schwerpunkten, können einzelvertraglich den Anstalten übertragen werden. Im Gesetz wird der 
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notwendige finanzielle Ausgleich festgehalten, so dass wirtschnftljche Nnchteile durch solche 
Aufgabenübertragungen auszuschließen sind. 

Zu§ 15: 
Absatz 1: 
Für Anstalten dieses Gesetzes ist eine Regehmg hinsichtlich der Frage erforderlich, wer als Ge
währträger für diese Anstnlten eintritt. Das Land Berlin als Gewährträger haftet uneingeschränkt 
für diese Anstalten, jedoch steht diese Haftung subsidiär hinter derjenigen der Anstalten. Nach 
Satz 2 sichert Berlin die .Erfüllung der Aufgaben. 

Absatz2: 
Die Tätigkeit der Anstalten berührt nicht nur den Aufgabenbereich der Senatsverwaltung für 
Wohnen. Insbesondere die Senatsverwaltungen für Soziales und Finanzen sind. sachlich ebenfalls 
betroffen. Das Pachwissen für die Stadtentwicklungspolitik. gerade im Hinblick auf die soziale 
Wolmraumversorgung, ist jedoch herkömmlicherweise bei der Senatsverwaltung für Wohnen 
angesiedelt, sodass eine entsprechende Zuständigkeit zweckmäßig ist. 

Zu§ 16: 
Absatz l : 
Organe der Anstalten sind zunächst jeweils ein Verwaltungsrat und ein Vorstand. Der Verwal
ttmgsrat formuliert Richtlinien und kontrolliert den Vorstand. Der Vorstand kann, je nach den 
Anforderungen der einzelnen Anstalt, aus einer oder mehreren Personen bestehen. 
Des Weiteren sind der Gesamt-Mieterrat sowie der Fachbeiral Organe der Anstalten. Diese Ge
währleisten die Enbeziehung der Interessen der Mieterinnen Wld Mieter, sowie die Sach- und 
Fachverstand aus den in Berlin tätigen Verbänden oder Organisationen der Sozialarbeit bzw. 
Wohlfahrtspflege oder sonstigen sich mit Fragen des Wohnens befassenden Einrichtungen und 
Mieterinitiativen und den in Berlin tätigen Verbänden oder Organisationen zur Berahmg und In
teressenvertretung der Berliner Mieterinnen ood Mieter. 

Absat:z2: 
Zur Verbesserung der Komrmmikation mit Mieterinnen Wld Mietern, Bürgerinnen wid Bürgern 
sowie Kunden und einze1nen Beschäftigten hat sich das Modell der Ombudsstelle in der Praxis 
bewährt. 

Zu § 17: 
Der Vorstand führt die laufenden Geschäfte und vertritt die Anstalt gerichtlich und außergericht
lich. Es wird klargestellt, dass der Vorstand seine Aufgaben nach kaufmännjschen Grundsätzen 
unter Beachtung gemeinwirtschaftlicher Grundsätze erfüllt, wie dies auch in § 25 Absaiz l für die 
allgemeine Aufgabenerfüllung der Anstalten geregelt ist. Bei Abschluss des Anstellungsvertrags 
mit den Vorständen vertritt der Vorsitzende des Verwaltungsrats die Anstalt. Zu den Aufgaben 
des Vorstands zählt die jeweilige jährliche Erstellung des Wirtschaftsplanes, des fünfjährigen 
Investitions- tmd Finanzplans, des Geschäftsberichtes der Anstalt sowie eine Evaluation der Er
reichung der wohnungswirtschaftlichen und sozialen Aufgaben und Ziele der Anstalt. Letzteres 
ist wichtig, um die Erfülhmg der Aufgaben lllld Ziele nach § 13 kontinuierlich kontrollieren zu 
können. 

Zu§ 18: 
Absätze 1 bis 2: 
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Acht Mitglieder des Senats, da.runter die Senatoren für Wohnen, Soziales Wld Finanzen, repräsen
tieren das öffentliche Interesse, und bringen das Fachwissen und die Kompetenzen des Landes 
Berlin ein. Den Vorsitz des Verwaltungsrats führt die Senatorin bzw. der Senator für Wohnen. 
Die Zusammensetzung des Veiwaltungsrates ist ein wichtiges Element zur Umsetzung von De
mokratie wtd Transparenz in den Anstalten: Vier Mitglieder des Verwaltungsrates repräsentieren 
die Interessen der Mieterinnen und Mieter. Es gab schon bisher vereinzelt Mietervertreterinnen 
oder Mietervertreter in den Aufsichtsräten von Kapitalgesellschaften der kommunalen Woh
noogswirtschaft. Die Beteiligung von Mieterinnen und Mietern soll sicherstellen, dass die Erfül
lwig der Aufgaben der öffentlichen Daseinsvorsorge in der Wohnungswirtschaft an den Interesse 
der Mieterinnen lllld Mieter orientiert bleibt. 
Durch die Einbeziehwtg Yon Vertreterinnen bzw. Vertretern aus den in der Erläuterung zu§ 16 
Absatz 1 beschriebenen Organisationen, die sich im weitesten Sinne mit sozialen Fragen des 
Wohnens befassen, soll einerseits sichergestellt werden, dass der allgemeine Versorgungsauftrag 
auch über die Versorgung der bereits bei den Anstalten Wohnenden hinaus wahrgenommen wird 

§· ··· Wld andererseits auch dauerhaft auf eine Erweiterung des Bestandes zur Sicherung der Versor
t gungsaufgabe geachtet wird. 

1 · ·· 
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Hinzu kommen zwei Mitglieder als Vertreter der Beschäftigten. 

Absatz6: 
Zur Verbesserung der innerbetrieblichen Transparenz und damit zentrale Belange direkt berück
sichtigt werden, nehmen mh Rede- und Antragsrecht an den Sitzungen des Verwaltungsrates teil: 
Der Vorstand, wn den direkten Austausch hinsichtlich der laufenden Geschäfte und der Umset
ztmg der Geschäftspolitik zu ermöglichen. Des Weiteren soll aber auch der Personalrat vertreten 
sein, damit konkrete Belange der Beschäftigten direkt zur Sprache gebracht werden können, so
wie die Frauenvertreterin nach § 16 Absatz 3 LGG bzw. die Ombudsperson. 

Absatz 10: 
Die verantwortungsvolle Wahrnehmung der Tätigkeit im Verwaltungsrat erfordert ein erhebli
ches Maß an Sachkunde. Bei den Senatorinnen und Senatoren jst dies \Dlter anderem durch die 
Senatsverwaltungen zu unterstellen Bei den Vertreterinnen und Vertretern der Mieterinnen und 
Mieter, des Fachbeirates sowie der Belegschaft ist es jedoch wahrscheinlich, dass eine Fortbil
dwig erforderlich ist. Diese bereitzustellen liegt in der Verantwortung der jeweiligen Anstalt 

Absatz 11: 
Transparenz und Mieterbeteiligung sind wesentliche Ziele der Anstalten. Um diese zu fördern 
sind die Sitzungen des Verwalttmgsrates in der Regel öffentlich. Die Satzung kann Ausnahmen 
bestimmen, etwa in Angelegenheiten, die einzelne Beschäftigte betreffen. 

Zu§ 19: 
Absatz 1: 
Der Verwaltungsrat trifft die grundlegenden Entscheidungen für die Anstalt und überwacht ihre 
Umsetzung: Beginnend mit der Satzung, in der die Anstalten im einzelnen näher ausgestaltet 
werden, über die Bestellwig und Anstelhmg des Vorstands, Richtlinien für den Vorstand, den 
Erlass der Wahlordmmgen des Gesamt-Mieterrats Wld der Gebiets-Mieterräte, die Verabschie
dung von Grundsätzen der Mietpreise, den Beschluss des jährlichen Wirtschaftsplans, bis zur 
Wirtschaftsprüfung. Der Verwaltungsrat entscheidet auch alle anderen Angelegenheiten. die nicht 
ausdrücklich dem Vorstand zugewiesen sind. Außerdem berät der Verwaltungsrat den Vorstand 
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in dessen Aufgabenbere:ich, da er in seiner Zusammensetzwig die relevanten Interessen der öf
fentlichen Hand und der Mieterinnen und Mieter repräsentiert. 

Absatz2: 
Der Erlass und die Andenm.g der Satzungen der Anstalten bedarf der Zustinunung des Abgeord
netenhauses. Das vorliegende Gesetz begründet fünf Anstalten mit WiterschiedJicher Größe. Zur 
praktischen Umsetzung können in der Satztll'.lg der jeweiligen Anstalt dementsprechend unter
schiedliche Regeloogen getroffen werden, etwa hinsichtlich der Zahl der Vorstandsmitglieder 

Absatz3: 
Satz 1 ermöglicht es, in der Satzung dem Verwaltungsrat über die in diesem Gesetz explizit gere
gelten Befugnisse hinaus weitere Kompetenzen zu übertragen. Satz 2 erlaubt es dem Verwal
tungsrat, über die Satzung hinausgehend Geschäfte und Maßnahmen des Vorstandes unter einen 
Zustimm.ungsvorbehalt zu stellen. Erfuhrungen haben gezeigt, dass es Maßnahmen und Geschäfte 
gibt, die für eine Anstalt tmter betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten keine zentrale Bedeu
ttm.g haben, in der Offentlichkeit jedoch auf großes Interesse stoßen. Hier soll es dem Venva1-
ttmgsrat ermöglicht werden, flexibel zu agieren und sein Zustimmungsrecht im Einzelfall auszu
üben. 

Absatz4: 
Die Vorschrift. regelt die Einrichtl.mg von Ausschüssen, welche beratende Funktion haben. Dies 
kann bedeuten. dass Beschlüsse und Verhandlungen des Verwaltungsrates in den Ausschüssen 
vorbereitet werden oder deren Ausführung von den Ausschüssen überwacht wird. Näheres kann 
durch die Satzoog geregelt werden. 

Absatz5: 
Zusätzliche, anstaltsübergreifende Beratungsgremien ohne eigenständige Beschlusskompetenz 
können sinnvoll sein, wn eine partnerschaftliche Strategieentwicklung im Sinne der Aufgaben 
und Ziele der Anstalten nach § 13 zu ermöglichen und zu fördern. sowie um das Petformance 
Management der jeweiligen Anstalt zu verbessern, was insbesondere durch den Austausch über 
Best-Practice-Verfahren und die Durchführung von Leistungsmessungen, Leistungsvergleichen 
Wld Benchmarkings stattfinden kann. 

Absatz6: 
Um die Kontrolle des Vorstandes nicht zuletzt auch durch die Mieterinnen und Mieter, die Be
schäftigten sowie den Fachbeirat sicherzustellen, wird auch den entsprechenden Mitgliedern des 
Verwaltungsrates in Absatz 6 ejn unbeschränlies Auskunfts- W1d Einsichtsrecht gewährt. 

Absätze 7 bis 8: 
Zu regeln ist die Aufwandsentschädigung für die vorn Gesamt-Mieterrat und Fachbeirat gewähl
ten Mitglieder des Verwaltungsrates. Im Gegensatz zu den Vertreterinnen md Vertretern von 
Senat und Beschäftigten handelt es sich für diese in der Regel nicht um einen Teil ihrer Erwerbs
tätigkeit. Auch Regelungen zur übemahme \'On Fortbildungskosten für die gewählten Mitglieder 
des Verwaltungsrats sind in der Satzung zu treffen. 

Zu§25: 
Absatz l 
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Um eine effektive, effiziente Wld ökonomische Wirtschaftsführung zu gewährleisten, sind die 
Anstalten zweckmäßigerweise nach kaufmännischen Grundsätzen zu organisieren. Auf dieser 
Grundlage sind die gemeinwirtschaftlichen GesichtspW1kte im Sinne des Ber!BG § 3 Absatz 2 
Satz 1 ausdrücklich gesetzlich zu beachten, weil sie in diesem Sinne Träger öffentlicher Versor
gungsaufgaben sind Wld im öffentlichen Interesse die VersorgW1g von Wohnraum für am Woh
nWlgsmarkt besonders benachteiligte Wld benachteiligte Haushalte gewährleisten. Die soziale 
WohnraumversorgWlg stellt eine Dienstleistung bzw. Sozialleistung von allgemeinem Interesse 
dar, was bedeutet, dass Sozialdienstleis!Wlgen von den Anstalten erbracht werden müssen, die im 
Interesse der Allgemeinheit liegen Wld ohne die BetrauWlg von diesen nicht, oder nicht im glei
chen Umfang oder nicht zu den gleichen Konditionen erbracht würden. Wegen mangelnder Ren
tabilität oder fehlender wirtschaftlicher Attraktivität werden diese wohnungswirtschaftliche Sozi
aldienstleistungen nicht vom Markt erbracht. 
Zur finanziellen Entlastung der Anstalten, die Wlter anderem durch diese Dienstleistungen entste
hen können, ist die Abführung von Gewinnen in diesem Gesetz ausgeschlossen worden. 

Absatz2 
Mit der AusweisWlg Wld OffenlegWlg der Vergütungen der Mitglieder des Vorstandes bzw. der 
Geschäftsführungen der Anstalten und der Unternehmen nach §12 wird dem Wunsch des Volkes 
und des Abgeordnetenhauses nach mehr Transparenz in Unternehmen entsprochen, an denen das 
Land Berlin beteiligt ist (siehe Drucksachen Nummer 15/4187, 15/4261Wld15/4261-1). 

Zu§ 26: 
Absatz!: 
Durch die künftige Übernahme insbesondere von sozialen Dienstleistungen von allgemeinem 
Interesse auf der Grundlage des Auftrags der Daseinsvorsorge im Sinne der Berliner VerfassWlg 
nach Artikel 28 Absatz 1 durch die bisherigen Wohnungsunternehmen im Rahmen der jeweiligen 
Umwandlung in eine Anstalt öffentlichen Rechts entstehen zusätzliche AufWendungen bei diesen 
Anstalten, 
Die Abdeckung dieser zusätzlichen AufwendWlgen soll möglichst nicht durch Mieternöhungen 
erfolgen. Daher wird generell die Ausschüt!W1g von Gewinnen an den Landeshaushalt gesetzlich 
ausgeschlossen. 

Absatz2: 
Im Hinblick auf die langfristige Sicherung des Immobilienvermögens für eine nachhaltige Erfül
lung des Versorgungauftrages wird hier geregelt, dass insbesondere die vermögenssichemde In
standhaltung der Wohnungsbestände gewährleistet sein muss. Ausdrücklich wird im Gesetz auf 
die Notwendigkeit der Bildung wd eventuellen Inanspruchnahme einer Rücklage für Instandhal
tung hingewiesen, um dadurch langfristigen Werterhalt auch durch größere Maßnahmen der In
standsetzung ohne Mieternöhung zu gewährleisten. Schließlich "~rd ausdrücklich auf die beson
deren Mitbestimmungsrechte der Mieterschaft nach den §§ 20 bis 23 dieses Gesetzes hingewie
sen. 

Zu§27: 
Die Anstalten sollen sich durch besondere Transparenz auszeichnen. Über die Regelwgen des 
Informationsfreiheitsgesetzes hinaus soll dies vor allem durch verstärkte Informationspflichten 
erreicht werden: Insbesondere die Beschlussvorlagen wd Tagesordnungen des Verwaltungsrates 
sowie gefasste Beschlüsse, Berichte des Vorstands und weitere wichtige Dokumente wie z.B. 
Grundlagen der Mietpreisbildung sind rechtzeitig zu veröffentlichen. 
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Zu §28: 
Absatz 1: 
Dieses Gesetz enthält eine Reihe von Vorschriften, die ihren Urspnmg im Deutschen Corporate 
Govemance Kodex (DCGK) haben. Dariiber hinaus haben sich Vorstand und Aufsichtsrat der 
Anstalten auch einen eigenen Kodex zu geben. Satz 2 der Vorschrift stellt insoweit den Vorrang 
der Bestimmungen dieses Gesetzes klar. Aus dem Bericht nach Satz 3 ist auch ersichtlich, warum 
gegebenenfalls von Empfehlungen oder Anregungen des Corporate Govemance Kodex abgewi
chen worden ist. 

Absatz2: 
Selbstverständlich sind die neugeschaffenen Anstalten insbesondere in ihrer Personalpolitik so
wie in der Mietennitbestimmung verpflichtet, das Ziel der Geschlechtergleichstellung aktiv zu 
fördern. 

Dritter Abschnitt 

Zu§ 29: 
Die Entwicklung der Kostenmiete in den vergangenen Jahren SO'Wie das zusätzliche Programm 
der erhöhten Rückführung von AufWendungsdarlehen hat unter anderem dazu geführt, dass die 
derzeit noch gebundenen öffentlich gefcirderten Wohnungen auf einem für die Zielgruppe Groß
teils nicht finanziell tragbaren Mietniveau vermietet werden. Ziel der Regelung im vierten Ab
schnitt dieses Gesetzes ist es, die vertraglich geschuldete Einzelmiete wieder auf ein Niveau zu
rückzuführen, was für die betroffenen Haushalte finanziell tragbar ist. Im Sinne einer ergänzen
den Objektförderung wird in den §§ 30-33 ein System einer einkommensbezogenen, wohnungs
genauen Nachsubventionierung eingeführt. 

Der Einsatz dieses Instruments begründet sich dadurch, dass Teile des Kostenmietrechts bundes
rechtlichen Normen unterliegen bzw. landesrechtlich derzeit noch nicht abschließend geregelt 
sind. Daher sind in diesem Gesetz zur Vermeidung von verfassungsrechtlichen Problemen bei 
Volksbegehren (Koppelungsverbot) keine Schritte zur Senkung der bisherigen Kostenmiete nicht 
enthalten. 

Bei einer Abschätzung der Inanspruchnahme von Mitteln des Wohnraumförderfonds durch die 
nachfolgenden Regelungen in den §§ 30 bis 33 ist von der tatsächlichen Sozial- und Einkom
mensstruktur der Mieterinnen und Mieter in den Beständen der geförderten Wohnungsbaus aus
zugehen. Nach vorläufigen Informationen seitens der Senatsverwaltung Stadtentwicklung und 
Umwelt sind in den Beständen des geförderten Wohnungsbaus durchschnittlich ca 31 % der 
Haushalte Empfänger von Transferleistungen nach SGB II. Dariiber hinaus sind noch weitere 
Berechtigte gemäß der §§ 30 bis 33 in den Sozialwohnungen zu unterstellen. Unter der Annahme, 
dass bei den 137.000 Wohnungen die 2014 noch als öffentlich gefördert gelten, bei einer durch
schnittlichen Größe von 60 qm alle Mieten um 0,90 €gesenkt werden müssten, um die Miete auf 
den Durchschnitt der Leistungen der Jobcenter zu reduzieren, ergäbe sich ein rechnerischer Auf
wand maximal rd. 89 Mio. € im Jahr. Tatsächlich ist aber davon auszugehen, dass im Gegensatz 
zu dieser Berechnung mit 100 % deutlich weniger Haushalte Anspruchsberechtigung haben. 

Damit die dafür erforderlichen öffentlichen Mittel möglichst sparsam eingesetzt werden, ist die 
zuständige Senatsverwaltung aufgefordert, den Umfang der Subventionierung dadurch zu bir 
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schränken, dass kostensenkende Maßnahmen, auch seitens der Verfügungsberechtigten, im Rah
men des Kostenmietrechts überprüft werden. Beispielsweise kann dies durch eine parlamentari
sche Enquete-Kommission vorbereitet werden. 

Zu§30: 
Absatz 1: 
In einem ersten Schritt soll die Mietenbelastung in den Sozialwohnungen für diejenigen Haushal
te, die einen in Berlin üblichen Wohnungsberechtigungsschein nachweisen, gesenkt werden. Die 
Einkommensgrenze dieses WBS liegt bei 140 % der im WoFG § 9 Absatz 2 bundesgesetzlich 
festgelegten Einkommensgrenze. Für diese obere Gruppe der niedrigeren Einkommen soll die 
Miete auf einen für sie tragbares Niveau heruntersubventioniert werden. Derzeit liegt der Durch
schnittswert der Mieten der Sozialwohnllllgen bei 5,74 € I qm p.M. Dies soll die Obergrenze der 
dann aktuell festzusetzenden vertraglich geschuldete Einzelmiete für diese betroffene Einkom
mensgruppe werden. In Satz 2 wird geregelt, dass dieser Durchschnitt alle 2 Jahre neu zu ermit
teln ist 

Absatz2: 
Sofern die aktuelle Einzelmiete des berechtigten Haushaltes mit einem Berliner WBS bereits un
terhalb der Miete von 5,74 € (aktueller Wert 2014) liegt, ist keine Mietensubvention für diese 
Einkommensgruppe vorgesehen. 

Zu§ 31: 
In einem zweiten Schritt wird für eine Einkommensgruppe, deren Einkommen innerhalb der bun
desgesetzlichen Einkommensgrenze nach § 9 Absatz 2 WoFG liegt, die Einzelmiete über die 
Subvention nach § 31 hinaus um 10 % unter den dort ermittelten Durchschnittswert abgesenkt. 
Unter Ansatz des Durchschnittswertes von 2014 würde eine Obergrenze von aktuell 5,14 € I qm 
p.M. für diese Einkommensgrenze angesetzt werden. In Satz 2 wird die Anpassung dieser Rege
lung ebenfalls alle 2 Jahre festgesetzt. 

Zu §32: 
Absatz 1: 
In einem dritten Schritt wird die vertraglich geschuldete Einzelmiete für die Einkommensgruppe 
mit besonders niedrigem Einkommen bzw. Leistungsempfängerinnen bzw. Leistungsempfängern 
nach SGB II und Leistungsempfängerinnen bzw. Leistungsempfängern nach SGB XII bzw. nach 
dem Asylbewerberleistungsgesetz zusätzlich zu den Subventionsschritten nach §§ 30 und 31 ab
gesenkt. Nach derzeitigen Angaben beträgt der Anerkennungssatz Jobcenter in Berlin 8,84 €. Für 
diese Mietergruppe würde die Einzelmiete auf diesen Betrag gesenkt. Ergänzend wird in Satz 2 
sichergestellt, dass auch die Kosten für Betriebs- und Heizkostennachzahlungen neben der V o
rauszahlungen in diese Berechnung aufzunehmen sind. 

Absatz2: 
An Stelle einer zweijährigen Regelüberprüfung, wie in den §§ 30 und 31, wird hier eine Neuan
passung der Miethöhe nur bei Änderung des Kostenübernahmebescheides des Jobcenters bzw. 
der anderen zuständigen Stellen vorgeschrieben. 

Zu§33: 
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Aufgrund des Wegfalls der Anschlussförderung für verschiedene Baujahrgänge ist eine besonde
re Situation bei ca 28.000 Sozialwohnungen in Berlin entstanden. Für diese Wohnungen wird in 
diesem Paragraphen ein besonderer Mietausgleich geregelt, der sich an die bereits existierende 
Mietausgleichsvorschrift MietA-VV anlehnt. 

Absatz 1: 
In Absatz 1 wird der Kreis der betroffenen Wohnungen definiert. 

Absatz2: 
Auch für diesen Kreis der betroffenen Haushalten wird die einkommensabhängige Mietensub
vention gemäß der§§ 30-32 zur Anwendung vorgesehen. 

Absatz3: 
Zusälzlich zu dem Kreis der in Absatz 1 festgelegten Wohnungen, soll die einkommensabhängige 
Mietensubvention auch auf Wohnungen ausgeweitet, die derzeit nicht mehr die Eigenschaft „öf
fentlich gefördert" haben. Der Anspruch auf Gewährung eines Mietenausgleichs "~rdjedoch auf 
diejenigen Haushalte beschränl.i, die die derzeit bewohnte Wohnung bereits vor dem Zeitpunkt 
des Wegfalls der Eigenschaft „öffentlich gefördert" gemietet hat. 

Die hier herangezogene landesrechtliche Norm von § 5 WoG Bin bedarf einer Überprüfung, ob 
der damit verbundene Wegfall der Eigenschaft „öffentlich gefördert" auch künftig für andere 
Sozialwohnungen angewendet werden soll. In diesen Fällen würden die Regelungen in diesem 
Paragraphen auch für diese Wohnungen gelten. 

Absatz4: 
Im Unterschied zu den Mietausg]eichsvorschriften MietA 2011 wird der hier gewährte Mietaus
gleich statt auf 3 nunmehr auf 10 Jahre gewährt und nicht in mehreren Absenkungsschritten ge
kürzt. Dadurch soll sichergestellt werden, dass die derzeitigen langjährigen Mietparteien nicht 
zum Auszug aus der Wohnung genötigt werden. 

Zu§34 
Absatz 1: 
Im Sinne der objektbezogenen, zusätzlichen Subventionierung zur einkommensorientierten Be
grenzung der Miete soll der Wohnraumförderfonds in der Wahl des Förderinstrumentes frei sein. 
Sofern rechtlich möglich kann dies durch einseitiges Maßnahmen des Darlehensgebers Land er
folgen oder durch Zuschussmittel oder eine Kombination der beiden Instrumente. 

Absatz2: 
Die jährliche Anpassung um 0,1278 €je m2 Wohnfläche 0/wV Kürzung 2004) wird mit Inkraft
treten des Gesetzes abgeschafft, um den negativen Effekt dieser Mieterhöhungen auf den Woh
nungsmarkt von Berlin zu beenden und keine zusätzliche Belastung bei den Mieterinnen und 
Mietern auszulösen. 

Zu§35: 
In diesem Paragraph wird das Antragsverfahren für Mietensubventionen definiert. Dabei sind die 
nach §§ 30 bis 32 erforderlichen Bescheinigungen oder Bescheide alle zwei Jahre zu erneuern. 
Nach Absatz 3 kann von dieser grundsätzlichen Regel abgewichen werden, wenn sich das anzu
rechnende Haushaltseinkommen wesentlich reduziert hat. Hierdurch soll Mietern die Möglichkeit 

Redigierte Entwurfsfassung; Stand: 03. März 2015 46 



eröffuet werden, bei einer deutlichen Verschlechterung des Einkommens, ~~e beispielsweise in 
Fällen plötzlicher Arbeitslosigkeit, eine Einstufung in eine nach § 39 Absatz 2 niedrigere Ein
kommensgruppe zu erhalten. Welcher Schwellenwert (20 % oder mehr) anzusetzen ist, ist Rege
lungsgegenstand der Verwaltungsrichtlinie. 

Zu§36: 
Mit dieser neuen gesetzlichen Regelung wird die grundsätzlich mögliche Freistellung von Bele
gungsbinden nach§ 30 Absatz 1 WoFG in Verbindung mit §7 WoBindG eingeschränkt. Derarti
ge Freistelltmgen sind nur zulässig wenn die Versorgung der Bevölkerung mit ausreichendem 
Wohnraum zu angemessenen Bedingungen gefährdet ist und die Anzahl der gebundenen Woh
nungen gemäß§ 4 WoBindG abnimmt. 

Zu §37: 
Absatz 1: 
Die durch ein Landesgesetz nicht auszuschließende frühzeitige Barwert-Rückzahlung nach § 16 
WoBindG soll nicht mehr zu einer Verkürzung von Bindungsfristen führen. 
In den außer Kraft getretenen Rückzahlungsvorschriften für Aufwendungsdarlehen war längstens 
eine Bindung von 20 Jahren vorgesehen. 

Absatz2: 
Ein Eigentümer, der aufgrund dieses Gesetzes oder anderen Anlässen ein gefördertes Objekt 
nicht weiter im Eigentum behalten möchte, erhält mit dieser Regelung das Recht, das Objekt ge
gen Erstattung der noch valutierenden Fremdmittel sowie des dem Objekt zuzurechnenden Ei
genkapitals im Wege einer Veräußerung an eine der Anstalten zu übertragen. Das Land Berlin ist 
demnach verpflichtet, die entsprechende Anstalt finanziell so auszustatten, dass diese Übertra
gung erfolgen kann. 
Diese Regelung dient dem Interessenausgleich zwischen Verfügungsberechtigen und fördernder 
Stelle, soweit die vorstehenden Regelungen dieses Gesetzes zu einer wirtschaftlichen Belastung 
des Verfügungsberechtigen führen. 

Vierter Abschnitt 

Zu§ 38: 
Nach Aufhebung der Bundesgesetzgebungskompetenz für den Bereich des Wohnungswesens 
durch die Föderalismusreform gilt das Wohnraurnförderungsgesetz auf der Grundlage dieser 
Kompetenz als Bundesrecht weiter. 

Mit einer Ersetzung des Wohnraumförderungsgesetzes des Bundes durch ein durch ein Berliner 
Wohnraumversorgungsgesetz wird ein landesgesetzlicher Rahmen für die künftige Wohnraum
förderung mit öffentlichen Mitteln, namentlich für die Mietwohnraurnförderung und die Moder
nisierungsförderung, geschaffen. Zugleich wird gegenüber den bisherigen bundesrechtlichen 
Vorschriften die Regelungsdichte deutlich reduziert und die Abläufe im Verwaltungsverfahren 
werden wesentlich vereinfacht. 

Eine Neuordnung kann nur durch Gesetz erfolgen. Zur Entlastung des Gesetzes von Einzel- und 
Durchführungsregelungen soll von ergänzenden Verordnungsregelungen Gebrauch gemacht wer
den. Weiterhin sollen ergänzend Förderbestimmungen auf der Grundlage des Zuwendungsrechts 
erlassen werden. 
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Der fünfte Abschnitt dieses Gesetzes regelt die Grundsätze, nach denen das Land Berlin die För
derung des Neubaus von Mietwohnraum, die Modernisierung von Mietwohnraum und des An
kaufs von Bindungen zur Unterstützung von Haushalten bei der Versorgung mit angemessenem 
Wohnraum fördert (soziale Wohnraumförderung). 

Eine Eigentumsförderung ist nicht vorgesehen, denn im Unterschied zu llJlderen flächengroßen 
Bundesländern besteht ein besonderer Bedarf ll1l Mietwohnungen im unteren Preissegment; die 
UmwllJldlung von Wohnungsbeständen soll nicht durch eine Eigentumsförderung bestärkt wer
den. 

Die Wohnraumförderung muss sich auf diejenigen konzentrieren, die in ihrer konkreten Lebens
situation staatlicher Hilfe bedürfen. Dies sind zum einen Personen mit geringem Einkommen, die 
sich aus eigener Kraft die am Markt angebotenen, ihren Wohnbedürfnissen entsprechenden 
Mietwohnungen frnanziell nicht leisten können. Zum anderen sind dies Personen, denen die 
Vennieter wegen der Zugehörigkeit zu bestimmten sozialen Gruppen oder wegen persönlicher 
sozialer Merkmale andere Personen vorziehen. Die davon betroffenen Personen finden mitunter 
sogar trotz eigener Kaufkraft am Wohnungsmarkt keine ihren Bedürfnissen entsprechende Woh
nung; dies gilt etwa für Familien mit Kindern, Alleinerziehende oder Menschen mit Behinderung. 

Absatz 1 
Die Vorschrift nennt als Arten der Wohnraumförderung die Mietwohnraumförderung, die Mo
dernisierungsförderung und den Ankauf von Mietwohnungsbeständen zu Begründung von Bin
dungen 

Absatz2 
Mit der Mietwohnraumförderung sollen Personen unterstützt werden, die sich am Markt nicht 
selbst ll1lgemessen mit Wohnraum versorgen können. Zu diesem Personenkreis gehören insbe
sondere Haushalte mit Kindern, Menschen mit Behinderung und ältere Menschen. 

Absatz3 
Ziel dieser Regelung ist, dass ein möglichst großer Schutz von Grünflächen gewährleistet wird. 
Die Förderung von Neubauvorhaben soll deshalb vorrangig auf bereits erschlossenen Grundstü
cken realisiert werden. Dies kann insbesondere erfolgen durch Maßnahmen der Erweiterung von 
Wohnraum ohne Neuversiegelung (zum Beispiel Dachgeschossausbauten, Umwandlungen von 
bisher nicht für Wohnen genutzten Gebäuden) sowie der Umwandlung von bereits benutzen Flä
chen für Gewerbe, Lagerflächen, Parkplätzen und ähnlichen Nutzungen 

Absatz4: 
Ziel der Modernisierungsförderung von Mietwohnraum ist es, den bisherigen Wohnungsbestand 
nicht nur zu erhalten, sondern auch an den sich ändernden Interessen der zu versorgenden Ziel
gruppe bedarfsgerecht und zeitgemäß anzupassen, ohne dass Mieter mit unzumutbaren Mieterhö
hungen rechnen müssen. Zeit- und bedarfsgerechte Modernisierungsmaßnahmen können z. B. in 
der Herstellung der Barrierefreiheit oder der Energieeinsparung dienen Die Modernisierungs
förderung zielt also ebenso wie die Mietwohnraumförderung auf die Versorgung der zu versor
genden Zielgruppe mit angemessenem Wohnraum ab. 
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Die Fördergegenstände sind häufig Teil der Erneuerung städtischer Quartiere, deren Maßnahmen 
neben der Beseitigung städtebaulicher Missstände die Aufwertung des Lebens- und Wohnum
felds und die Anpassung der städtebaulichen Infrastruktur zum Ziel haben (Sanierungs- und Ent
wicklungsmaßnahmen, Maßnahmen des Stadtumbaus und der sozialen Stadt). 

Die Wohnraumförderung kann auch nachhaltige Beiträge für andere öffentliche Zielsetzungen 
leisten; das gilt zum Beispiel für die Integration verschiedener Bevölkerungsgruppen durch 
Schaffung und Erhaltung sozial stabiler Bewohnerstrukturen, für die Bewältigung der demografi
schen Enl\\~cklung durch Unterstützung besonderer Wohnformen im Alter und des generatio
nenübergreifenden Wohnens und für den Klimaschutz durch die Förderung von baulichen Maß
nahmen zur energetischen Modernisierung. 

Absatz5: 
Absatz 5 soll den Begriff des Mietwohnraums definieren. Für die Zwecke dieses Gesetzes soll in 
der Begriffsbestimmung des Absatzes 5 herausgestellt werden, dass im Rahmen der sozialen 
Wohnraurnförderung genossenschaftliche und andere vergleichbare Nutzungsverhältnisses wie 
Mietverhältnisse behandelt werden. 

Zu §39: 
Absatz 1: 
Die Einkünfte eines Haushalts sind wesentliches Merkmal zur Identifizierung der von der Wohn
raumförderung zu unterstützenden Zielgruppen. Die hier vorgenommene landesrechtliche Rege
lung lehnt sich stark an das bisherige Bundesrecht des WoFG an. 

Absatz2: 
Die Abgrenzung des Berechtigtenkreises erfolgt durch die in Absatz 2 bestimmten Einkommens
grenzen. Den Einkommensgrenzen kommt zentrale Bedeutung für Zielrichtung und Zweck der 
Subvention zu. 
Die Einkommensgrenzen orientieren sich an den bisherigen Höchstgrenzen nach § 9 Absatz 2 
WoFG oder stocken diese auf, um den zu fördernden Personenkreis, insbesondere Familien mit 
Kindern und Menschen mit Behinderung, zielgenauer zu erfassen. Darüber hinaus wird in diesem 
Gesetz auch abweichend von den Regelungen anderer Bundesländer eine zusätzliche Unter
schreitung der Höchstgrenzung von § 9 Absatz 2 WoFG eingeführt, um den zu fördernden Perso
nenkreis, insbesondere Haushalte mit geringem Einkommen, durch eine entsprechend angepasste 
Miete zu fördern. Diese Neufestlegung des Kreises der Förderberechtigten führt allerdings nicht 
zwangsläufig zur einer Förderung des Einzelnen, insbesondere besteht kein Rechtsanspruch auf 
eine Versorgung durch geförderten Wohnraum. 

Die Berechnung zur Ermittlung des Gesamtjahreseinkommens soll durch Rechtsverordnung der 
zuständigen Senatsverwaltung festgelegt werden. 

Absatz3: 
Abweichungen von den in Absatz 2 genannten Einkommensgrenzen sind durch Rechtsverord
nung möglich, um die Ziele der Wohnraumförderung auch bei uquartiersbezogen unterschiedli
chen Verhältnissen flexibel umsetzen zu können. Dies gilt für die Schaffung von Mietwohnraum 
für Haushalte mit Schwierigkeiten bei der Wohnraumversorgung. 

Zu §40: 
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Hier wird als Grwidlage der zu erlassenden Fördervorschriften ein flexibles System der Entwick
lung der Bewilligungsmiete vorgesehen. Diese Flexibilität dient der Anpasswig der Miete an eine 
möglichst gleichbleibende Wohnraumkostenbelastung im Verhältnis zum Einkommen. 
In Satz 3 wird festgelegt, dass aus diesen Regelungen entstehende zusätzliche Einnahmen auch 
dem Wohnraumförderfonds zuzuführen sind. 

Zu§ 41: 
Dieser Paragraph enthält den Grundsatz, dass die Wohnflächen der zu fördernden Maßnahmen 
angemessen sein müssen. Maßstäbe ergeben sich aus den Zielsetzungen der sozialen Wohnraum
förderung, der Zweckbestimmung der jeweiligen Maßnahme sowie der Bedürfuisse der jeweili
gen Haushalte, insbesondere der Haushaltsgröße. 

Zu§42: 
Absatz 1: 
Der Haushaltsbegriff ist maßgeblicher Anknüpfungspunkt für die Wohnberechtigung und die 
Einhaltung der jeweiligen Einkommensgrenze. Ein Mehrpersonenhaushalt setzt voraus, dass die
se Personen den Wohnraum gemeinsam bewohnen wid sich ganz oder teilweise gemeinsam mit 
dem täglichen Lebensbedarf versorgen. Kinder von dauernd getrennt lebenden oder geschiedenen 
Eltern, bei denen die elterliche Sorge zumindest auch dem Antragsteller zusteht, rechnen eben
falls zu diesem Haushalt. 

Absatz2: 
Von Absatz 2 sind auch Personen im Sinne von Absatz 1 erfasst, bei denen eine alsbaldige Auf
nahme in den Haushalt konkret zu erwarten ist. 

Zu §43: 
Die Vorschrift regelt das Verfahren der Antragstellwig wid der Bewilligtmg sozialer Wohnraum
förderung. 

Absatz 1: 
Die zuständige Stelle für das Antragsverfahren "~rd in den §§ 7 bis 8 dieses Gesetzes erläutert. 
Bindungen, die sich aus einer Förderzusage ergeben, bleiben auch dann bestehen, wenn ein Ei
gentümerwechsel stattfindet. In diesem Fall gelten die Bestimmungen der Förderzusage für den 
Rechtsnachfolger. 

Absatz2: 
Absatz 2 bestimmt, welche Regelungen in jede Förderzusage zwingend aufztmehmen sind. Die 
Rechtsfolgen aus der in der Förderzusage bestimmten Höhe der Miete wid der Art der Belegung 
ergeben sich aus den §§ 44, 45, 46 und 51 als gesetzliche Miet- und Belegungsbindung. 
Die in Absatz 2 aufgeführten Mindestanforderungen an den Inhalt der Förderzusage gewährleis
ten, dass zu den wesentlichen Eckwerten der Förderziele eine Festlegung erfolgt, und lassen zu
gleich Spielraum f'tir ergänzende Bestimmungen im konkreten Einzelfall. 

Absatz3: 
Dieser Absatz stellt klar, dass kein Anspruch auf Förderung besteht. 

Absatz4: 
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,.... 

Für den Fall der Rechtsnachfolge bei gleichzeitigem Eigentumswechsel normiert Absatz 4 Wlab
hängig vom Grund ('/ eräußerung oder Erbfall) den Übergang von Rechten Wld Pflichten aus der 
Förderzusage vom Förderempfänger auf den Nachfolger kraft Gesetzes. Damit ist gewährleistet, 
dass die ZweckbestimmWlgen auch beim Eigentürnerwechsel erhalten bleiben. 

Zu§ 44: 
Absatz 1: 
Nach Absatz 1 Wlterliegt geförderter Mietwohnraum BelegWlgsbindungen. Die Vermieterin oder 
der Vermieter hat - vor dem Abschluss eines Mietvertrages mit einer wohnungssuchenden Person 
Wld der überlassung der Wohnung zum Gebrauch • zu prüfen, ob die wohnungssuchende Person 
eine Wohnberechtigung für den konkreten Wohnraum besitzt. Eine Wohnberechtigung liegt vor, 
wenn die wohnungssuchende Person entweder einen Wohnberechtigungsschein vorlegt, aus dem 
hervorgeht, dass ihr Haushalt die nach der Förderzusage für den konkreten Wohnraum maßgebli
chen Parameter einhält. 

Absatz2: 
Dieser Absatz regelt das Auswahlverfahren. 

Fünfter Abschnitt 

Zu§ 51: 
Die Regelung bezeichnet Tatbestände von Ordnungswidrigkeiten, deren Verfolgung sich nach 
dem Gesetz über Ordnungswidrigkeiten (OWiG) richtet. Neben vorsätzlichem Handeln kann hier 
gemäß § 10 OWiG auch fahrlässiges Handeln gealmdet werden, da § 44 fahrlässiges Handeln 
ausdrücklich mit Geldbuße bedroht. 
Der Festlegung der Obergrenzen für die Geldbußen liegt eine abstrakte Bewertung der Schwere 
des jeweiligen Verstoßes zugrunde. Die Bemessung orientiert sich im Wesentlichem an dem 
wirtschaftlichen Vorteil, den die Täterin oder der Täter aus dem Verstoß zieht, berücksichtigt 
jedoch auch den gesellschaftlichen Nachteil entsprechender Verstöße angesichts des angespann
ten Wohnungsmarktes. 

Zu§ 52: 
Absatz 1: 
Dieser Absatz entliält aus Gründen der Rechtsklarheit und Rechtssicherheit eine Abgrenzung der 
Förderverfahren und Maßnahmen, die auf der Grundlage des bisher geltenden Wohnraum
förderungsgesetzes getroffen worden sind, sowie für noch nicht abgeschlossene Verfahren nach 
dem Wohnraumfördenmgsgesetz. 

Absatz2: 
Die Vorschrift dient der Sicherung der.Funktionsfähigkeit der Anstalten. Sie geht vom Grundsatz 
der Organkontinuität aus. 

Absatz3: 
Mit Absatz 3 wird der Rechtsprechung des Berliner Landesverfassungsgerichtes in Bezug auf die 
Zulässigkeit haushaltswirksamer VolksgesetzgebWlg Rechnung getragen. 

Absatze4: 
Das Gesetz tritt am Anfang des auf den Volksentscheid folgenden Kalenderjahres in Kraft. 
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Dementsprechend sind rückwirkende Mietsenkungen vor Inkrafttreten dieses Gesetzes ausge
schlossen. 

Absatz 5: 
Bei der Formulierung dieses Gesetzes wurde der Ausgleich gesucht zwischen einer möglichst 
demokratischen und transparenten Gestaltung der Anstalten und der erforderlichen Praktikabili
tät. Nach vier Jahren Umsetzungserfahrung wird absehbar sein, ob ggf. weitergehende Möglich
keiten zur Mietennitbestimmung oder auch in Richtung der Übernahme von Teilen von selbst zu 
organisierenden Verwaltungsaufgaben eingeführt werden können. Keinesfalls soll es durch diese 
Evaluierung zu einer anschließenden Beschränkung der Mitbestimmung durch die Mieter oder 
die Fachbeiräte kommen 

Absatz6: 
Die Sechsmonatsfrisl in Satz 1 legl die Erstellung eines Plans zur Umsetzung dieses Gesetzes 
fest. Die UmsetZIIllg sollte durch ein durch die zuständige Senatsverwaltung einzusetzendes Be
gleitgremium unterstützt werden. Über den diesbezüglichen Fortschritt der UmsetZIIllg sind halb
jährlich Berichte zu veröffentlichen. Nach Inkrafttreten dieses Gesetzes greift die erweiterte Eva
luationspflicht, welche die Grundlage für eine sachgerechte Fortentwicklung der sozialen Wohn
raumversorgung in Berlin sein kann. 
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~-----------------------------------------Von: 
Gesendet: Samstag, 4. April 2015 10:07 
Ce: 
Betreff: WG: Mietenvolksentscheid 

Bitte so verfahren. Rücksprache bei mir am Die. Um i0:30 Uhr .••••• 
Originalnachricht 

Von: Prof. Dr.-lng .••••• g>senstadtum.berlin.de> 
Gesendet: Freitag, 3. April 2015 20:39 
An: 
Betreff: Mietenvolksentscheid 

Sehr geehrte Herren, 

Nach Durchsicht des ausführlichen Vorlage vom 30.03. und der Würdigung der Hinweise von Herrn sowie 
des Schreibens von SenFin habe ich folgende Anregungen für die Kostenschätzung zum Mietenvoiksentscheid: 

1. Fertigung einer Langfassung (orientiert an der ausführlichen Vorlage vom 30.03.) für die Akten und als 
Begründung zur Kurzfassung, die dem Gesetzentwurf beizufügen ist. 

2. Bessere Gliederung: 
Ein Mangel der ausführlichen Vorlage ist ihre schwere Nachvollziehbarkeit, nicht nur für Nichtfachleute. 
In der überarbeiteten Langfassung, aber vor allem in der Kurzfassung der Kostenschätzung, die dem Gesetzentwurf 
beigefügt werden muss, sollte deshalb die Darstellung stärker fokussiert und gegliedert werden: 
Die Hauptthemen unter finanziel len Aspekten sind m.E.: 
A) Umwandlung der WBG in Anstalten des öffentlichen Rechts mit hoher Eigenkapitalzuführung 
B) Zuführung der Zinsen und Tilgung der "alten" Wohnungsbauförderung an einen neu zu schaffenden 
Wohnra urnförderfond 
C) Zuführung der Bundesmittel für den sozialen Wohnungsbau sowie der wohnungsbezogenen EFRE-Mittel an einen 
neu zu schaffenden Wohnraumförderfond 

{ · ·;) Einkommensabhängiger Mietensubventionierung für die Mieter in "echten" Sozialwohnungen 
E) Massive einkommensabhängiger M ietensubventionierung der Altmieter in den Wohnungen ohne 
Anschlussförderung 
F) Übertragung von Sozialwohnungen von den privaten Eigentümern auf die neuen Anstalten öffentlichen Rechts 

3. Einzelhinweise 
A) Auf Seite 3 empfehle ich Annahme (1) zu streichen 
B) Auf Seite 4 im Absatz nach der ersteh Tabelle ist die Zahl "1.009,3 Mio. € 11 falsch, richtig ist: 909,3 Mio. 
C) Die l<ostenschätzung auf Seite 5 hat Mängel in ihrer Plausibilität. Hinsichtlich der Bundesmittel w.ird ein Auslaufen 
nach 2019 unterstellt, bei den EFRE-Mitteln allerdings eine Fortführung über 2020 hinaus angenommen. Ich 
empfehle beide Mittelg(uppen bis 2021 durchzuschreiben, da eine Verstetigung der Mittel wahrscheinlich ist und 
von Berlin politisch gewollt ist. Ob die Annahme der Tilgung mit nur 100 Mio.€ p.a. plausibel ist, halte ich für 
zweifelhaft, da die Attraktivität des Erwerbs durch die Anstalten überschätzt w ird. (Hier hafte ich die Einwände von 
••• für sachgerecht.) Im Ergebnis dürften die Einnahmen des Wohnüngsbaufonds wahrscheinlich höher sein, 
als in der Vorlage angenommen. (Auch SENFJN erwartet höhere Einnahmen!) . 
D) Seite 8: Bitte überprüfen Sie die tatsächliche Miethöhe von 5,91 €/qm vor der Hintergrund de·r Repräsentativität 
bezogen auf die einzelnen Eigentümrergruppen (städtische WBG, Genossenschaften, Private). Weil die 
Antwortquote der einzelnen Gruppen unterschiedlich war, jede Gruppe unterschiedliche Durchschnittswerte 
produzierte, ergibt sich ein korrekter Gesamtdurchschnitt nur durch Gewichtung entsprechend der Gruppenstärke. 
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